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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Politische Grundfragen

Politische Grundfragen

Was prägte 2013 die Schweizer Politik? Welches waren die bedeutenden Geschäfte im
Parlament? Und was hat die politisch interessierte Öffentlichkeit bewegt? Nachfolgend
werden die wichtigsten Ereignisse im Jahr 2013 zusammengefasst und anschliessend
nach Thema geordnet aufgelistet. Mit den Links gelangen Sie direkt zu diesen im
Berichtsjahr zentralen Geschäften und Ereignissen. Vous trouverez ici la version
française de cet article.

Ein Überblick über ein Jahr Schweizer Politik kommt nicht um die Betrachtung
direktdemokratischer Prozesse und Entscheidungen aus. Hier macht auch das Jahr
2013 keine Ausnahme. In der Tat prägten verschiedene Entscheide der
Stimmbevölkerung an der Urne aber auch Diskussionen um den Gebrauch der
direktdemokratischen Instrumente das politische Jahr. Die im Frühjahr an der Urne
erfolgreiche Abzockerinitiative – das seit 1891 insgesamt zwanzigste Volksbegehren, das
von der Bevölkerung gutgeheissen wurde – warf dabei Wellen bis ins Ausland. Für
einmal wurde die Schweiz dort aufgrund von Abstimmungsergebnissen nicht als
ausländerfeindlich wahrgenommen, wie dies etwa bei der Minarett- und der
Ausschaffungsinitiative der Fall gewesen war, sondern als leuchtendes Beispiel gefeiert.
Nicht mehr vorwiegend rechtskonservative und populistische Parteien, sondern linke
Kreise feierten die direkte Demokratie der Schweiz als nachahmenswertes Vorbild.
Auch innenpolitisch schien die angenommene Initiative von Thomas Minder der Linken
einigen Schub zu verleihen. Im Laufe des Jahres scheiterten dann allerdings die beiden
von linker Seite gestützten Volksinitiativen zur Abschaffung der Wehrpflicht und «1:12 –
für gerechte Löhne» deutlich. Der Wirtschaftsverband Economiesuisse – einer der
grössten Verlierer der Abstimmung zur Abzockerinitiative – unterzog sich einer
Neustrukturierung.

Die zunehmenden Erfolgschancen von Volksbegehren fachten aber auch eine generelle
Diskussion über die Instrumente der direkten Demokratie an. Aufgrund der scheinbar
steigenden Zahl an lancierten und abzustimmenden Volksbegehren wurde in der Presse
vor einer eigentlichen Initiativenflut gewarnt und eine Erhöhung der Hürden zur
Einreichung einer Initiative angemahnt.

Zu reden gab auch die zusehends schwieriger werdende Umsetzung von erfolgreichen
Initiativen. Da sie eine Verwässerung ihrer Ausschaffungsinitiative befürchtete, hatte
die SVP schon 2012 eine Durchsetzungsinitiative lanciert, die im Berichtjahr vom
Bundesrat als teilungültig erklärt wurde; dies stellt ein mit der Verfassungsrevision 1999
möglich gewordenes Novum dar. In die Diskussion über die Umsetzung von
Volksbegehren schaltete sich indirekt auch das Bundesgericht ein, das bei Fragen zu
Ausschaffung und Verwahrung in einzelnen Fällen Völkerrecht über Landesrecht stellte.
Während deswegen aus rechtskonservativer Perspektive ein Abbau der direkten
Demokratie befürchtet wird, argumentiert die andere Seite, dass hier lediglich
institutionelle Kontrollen greifen.

Dass direktdemokratische Institutionen – so oder so – überaus träge und
reformresistent sind, zeigte sich im Berichtjahr nicht nur am nach wie vor sehr hohen
Institutionenvertrauen der Bevölkerung, sondern auch am Umstand, dass die Initiative
für eine Volkswahl des Bundesrates als möglicher Ausbau der direkten Demokratie an
der Urne sehr deutlich abgeschmettert wurde. Darüber hinaus wurden die sanften
Reformvorschläge des Bundesrates – die mögliche Warnung von Umsetzungsproblemen
einer Initiative bereits im Unterschriftensammelstadium und eine Anpassung der
Ungültigkeitsgründe – bereits in der Vernehmlassung versenkt. 2013 fielen im Falle des
Familienartikels das Stände- und das Volksmehr zum zwölften Mal auseinander.
Schliesslich verlief auch die nach solchem Abstimmungsausgang fast schon obligate
Diskussion um eine Reform des Doppelmehrs im Sande.

Mehr Reformwille zeigte sich im Berichtjahr in den Kantonen. Auch angestossen von
einem Bundesgerichtsentscheid wurden in zahlreichen Kantonen Wahlrechtsreformen
angegangen oder bereits umgesetzt. Zu reden gab dabei insbesondere der Fall Schwyz:
Das in der neuen Kantonsverfassung vorgesehene Mischverfahren zwischen Proporz

ANDERES
DATUM: 31.12.2013
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und Majorz wurde vom nationalen Parlament als nicht bundesverfassungskonform
betrachtet. In der Folge wurde das neue Schwyzer Wahlrecht nicht gewährleistet – ein
Entscheid, der im nationalen Parlament nur extrem selten und mit grosser
Zurückhaltung gefällt wird. Reformwille zeigte sich auch bei den kantonalen
Regierungsratswahlen. Aus den fünf Gesamterneuerungs- und den vier Ersatzwahlen
resultierte in nicht weniger als sieben Kantonen eine neue parteipolitische
Regierungszusammensetzung.

Die Schweizerische Aussenpolitik kann auch 2013 mit dem Adjektiv «harzig»
umschrieben werden. Zwar brachte die Schweiz als erstes europäisches Land –
allerdings nach teilweise heftigen parlamentarischen Debatten – ein
Freihandelsabkommen mit China unter Dach und Fach. Mit den Nachbarstaaten und
den USA fand die Schweiz jedoch keine Einigung in den umstrittenen Dossiers. Das
Parlament lehnte das neue Erbschaftssteuerabkommen mit Frankreich ab und
Deutschland legte den lange ausgehandelten Staatsvertrag zur Beilegung des
Fluglärmstreits auf Eis. Die Beziehungen zu den USA wurden nach wie vor durch den
Steuerstreit belastet. Zwar billigten die Räte ein Abkommen zur vereinfachten
Umsetzung zu FATCA, das von den Vereinigten Staaten angebotene, lange Zeit
intransparente und unilaterale Programm zur Lösung des Steuerstreits stiess im
Parlament allerdings auf taube Ohren. Die Banken müssen sich entsprechend ohne
parlamentarische Rückendeckung zwischen Verletzung schweizerischen Rechts
(Bankgeheimnis) und Kooperation mit US-Behörden zwecks Verhinderung einer Strafe
wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung entscheiden.

Auch die Beziehungen mit der EU kamen 2013 erneut nicht richtig vom Fleck. Nach wie
vor wurde um institutionelle Fragen gerungen. Trotz teilweise heftiger Kritik optierte
der Bundesrat für ein Verhandlungsmandat, bei dem der Europäische Gerichtshof bei
strittigen Auslegungsfragen der Bilateralen Verträge als Schiedsgericht vorgesehen ist,
wobei das Mandat auch die Idee einer Ausstiegsklausel beinhaltet. Auf wenig
Verständnis innerhalb der EU stiess die Anrufung der Ventilklausel gegenüber den alten
Mitgliedstaaten der EU und die Verlängerung dieser Klausel gegenüber den
osteuropäischen Staaten. Vielversprechender waren die Beziehungen der Schweiz mit
der EU im Berichtjahr im Feld der Bildungspolitik. Das Parlament bewilligte fast CHF 4.5
Mrd. Franken für die Beteiligung der Schweiz an Horizon 2020, dem Rahmenprogramm
für Forschung und Innovation der EU, und der Bundesrat beantragte Gelder für die
Partizipation am EU-Programm für allgemeine und berufliche Bildung – «Erasmus für
alle». Zudem machte ein an der ETH Lausanne angesiedeltes Projekt mit dem Namen
«Human Brain Project» das Rennen um die EU-Fördermilliarde.

Wirtschaftlich konnte sich die Schweiz nach wie vor von ihren Nachbarn absetzten. Das
BIP wuchs 2013 um zwei Prozent und die Staatsrechnung schloss zum wiederholten Mal
entgegen den Erwartungen mit einem Überschuss. Statt dem budgetierten Defizit von
CHF 400 Mio. resultierte ein rund CHF 1.3 Mrd. starker Gewinn. Die Arbeitslosenquote
stieg zwar im Berichtjahr leicht an, war aber im europaweiten Vergleich mit 3.2 Prozent
nach wie vor sehr niedrig.

Viel Druckerschwärze wurde im Berichtjahr aufgrund der geplanten Beschaffung des
Kampfjets «Gripen» verbraucht. Nach den zahlreichen in der Presse kolportierten
Indiskretionen bezüglich Evaluation und Kaufvertrag der 22 schwedischen Jets, die für
CHF 3.126 Mrd. gekauft werden sollten, wurde auch immer wieder die Frage
aufgeworfen, ob es sich beim Gripen um das geeignete Flugzeug handle. In den Räten
wurde das Beschaffungsgeschäft nach einigem Hin und Her relativ knapp gutgeheissen.
Der Entscheid stand allerdings noch unter Vorbehalt, da das Gripen-Fondsgesetz, mit
dem die Beschaffung finanziert werden sollte, dem fakultativen Referendum
unterstand. Die Linke und die GSoA, die bereits vor den Ratsdebatten ihren
Referendumswillen bekundet hatten, aber auch ein bürgerliches Komitee mit der GLP
an der Spitze sammelten in kurzer Zeit die nötigen Unterschriften. Die Abstimmung
wurde auf Mai 2014 terminiert; der Abstimmungskampf wurde allerdings schon Ende
2013 lanciert. Im September des Berichtjahres bekundete die Bevölkerung mit der
deutlichen Ablehnung der Initiative «Aufhebung der Wehrpflicht» eine grundsätzlich
armeefreundliche Haltung.

Wichtige Pflöcke wurden 2013 bei der Infrastrukturpolitik eingeschlagen. Im Frühjahr
stimmte die Bevölkerung mit deutlichem Mehr dem revidierten Raumplanungsgesetz zu,
das einen haushälterischen Umgang mit der Ressource Boden verspricht. Die mit der
Revision verbundene Rückzonungspflicht von überdimensionierten Bauzonen stiess
einzig im Kanton Wallis auf grossen Widerstand, was sich in einem wuchtigen Nein-
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Anteil von über 80 Prozent manifestierte. Alle anderen Kantone befürworteten die
Gesetzesänderung. Mit der Bereinigung des Bundesbeschlusses über die Finanzierung
und den Ausbau der Eisenbahninfrastruktur (FABI) wurden in den Räten wichtige
Weichen für einen Ausbau des öffentlichen Verkehrs gelegt. Die beiden Kammern
genehmigten dabei mit rund CHF sechs Mrd. fast doppelt so viel Geld wie vom
Bundesrat ursprünglich vorgesehen. Da mit FABI Verfassungsänderungen vorgesehen
sind, wurde das obligatorische Referendum auf 2014 festgesetzt. Einen Dämpfer erhielt
die Verkehrspolitik Ende Berichtjahr, als die Stimmbevölkerung eine Erhöhung der
Nationalstrassenabgabe von 40 auf 100 Franken ablehnte. Das erfolgreiche Referendum
verhinderte damit auch die an die Vignettenvorlage geknüpfte Erweiterung des
Nationalstrassennetzes um rund 400 km. Der 2011 beschlossene Ausstieg aus der
Atomenergie nahm im Berichtjahr mit der bundesrätlichen Botschaft zum ersten
Massnahmepaket der Energiestrategie 2050 konkretere Formen an. Mit einer Reduktion
des Energieverbrauchs und der Intensivierung der Entwicklung und Nutzung von
Quellen erneuerbarer Energien soll das Energiesystem so umgebaut werden, dass die
fünf Kernkraftwerke am Ende ihrer Betriebsdauer ersatzlos stillgelegt werden können.
Um die Länge eben dieser Betriebsdauer wurde auch 2013 gerungen. Nachdem im
Februar eine Gruppe internationaler Sicherheitsexperten Mängel beim AKW Mühleberg
aufgezeigt hatte, entschied sich die Betreiberin BKW für eine Stilllegung im Jahr 2019,
weil sich die nötigen sicherheitstechnischen Verbesserungen wirtschaftlich nicht
lohnen würden. Eine kantonale Abstimmung zur sofortigen Stilllegung des Bernischen
AKW steht für 2014 an.

Eine in den nächsten Jahren noch weiter an Bedeutung gewinnende Baustelle stellen
die Gesundheits- und Sozialpolitik dar. Auf der einen Seite bedingen die
demographischen Veränderungen Anpassungen im Gesundheitswesen. Auch die
zusätzlich durch den medizinisch-technischen Fortschritt verursachten, wachsenden
Gesundheitskosten müssen längerfristig gebremst werden. Mit seiner Gesamtschau
Gesundheit2020 legte der Bundesrat ein Massnahmepaket vor, mit dem das
Gesundheitssystem auf die kommenden Herausforderungen ausgerichtet werden soll.
Auf der anderen Seite steigert die zunehmende Alterung der Bevölkerung aber auch den
Druck auf die Sozialwerke. Auch hier präsentierte der Bundesrat ein Perspektivpapier.
Die Altersvorsorge 2020 sieht eine umfassende und gleichzeitige Reform der ersten
und der zweiten Säule vor. Ein flexibles Referenzrentenalter 65 für Frauen und Männer,
die Senkung des Umwandlungssatzes und die Erhöhung der Mehrwertsteuer sollen die
Finanzierung der AHV sichern, ohne Einbussen in den Renten hinnehmen zu müssen.
Auch die Invalidenversicherung muss saniert werden. Im Berichtjahr versenkte
allerdings eine Allianz aus ratslinken und -rechten Parlamentariern nach über
zweijähriger Kommissions- und Parlamentsdebatte den zweiten Teil der 6. IV-Revision.

Zweimal äussern durfte sich die Schweizer Stimmbevölkerung 2013 zu
arbeitsmarktpolitischen Anliegen. Im September wurde eine Liberalisierungsvorlage im
Bereich der Ladenöffnungszeiten von Tankstellenshops auf Autobahnraststätten und
Hauptverkehrswegen angenommen. Gegen diese Bestimmungen hatten
Gewerkschaften, SP, Grüne, CSP und EVP zusammen mit kirchlichen Kreisen das
Referendum ergriffen. Darüber hinaus und nach einer langen und intensiven
Abstimmungskampagne sprach sich das Volk im November klar gegen das Volksanliegen
der JUSO aus, womit der höchste Lohn in einem Unternehmen maximal das Zwölffache
des tiefsten Lohnes im Unternehmen hätte betragen dürfen.

Familienpolitik war im Berichtjahr Thema zwei weiterer Volksabstimmungen. Der
Familienartikel, welcher eine verbesserte Vereinbarkeit zwischen Familie und Beruf in
der Verfassung verankern wollte, scheiterte – wie seit 1848 insgesamt nur elf weitere
Abstimmungsvorlagen – am Doppelmehr. Während das Volk den Artikel mit 54.3 Prozent
Ja-Stimmen annehmen wollte, stellte sich die Deutschschweiz mit 11 4/2
Standesstimmen grossmehrheitlich dagegen. Ebenfalls keine Mehrheit fand die im
November zur Abstimmung gelangte SVP-Familieninitiative, die steuerliche
Erleichterung für Familien forderte, die ihre Kinder selber betreuen. Hierzu sagte
neben den meisten Ständen auch das Volk relativ deutlich Nein.

Das Programm zur Agrarpolitik 2014 bis 2017 passierte zwar nach langen Debatten die
Räte, stiess aber nicht überall auf Anklang. Nachdem ein Referendum gegen den
Beschluss abgebrochen wurde, lancierte der Bauernverband unterstützt von der SVP
eine Initiative zur Lebensmittelversorgung, mit der die im Parlament gefassten
Entscheide wieder umgestossen werden sollen. Eine Initiative der Grünen zur
Ernährung und die wieder aufgenommenen Beratungen zum Lebensmittelgesetz
dürften in nächster Zeit die Landwirtschaftspolitik beherrschen.
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Im Berichtjahr feierten gleich drei Parteien runde Geburtstage. Die SP beging ihr 125-
jähriges Jubiläum, die GP wurde 30 jährig und die BDP feierte ihr fünfjähriges
Bestehen. Zu feiern hatte im Berichtjahr aber auch die SVP, die erstmals mehr als 20
kantonale Regierungsmandate besetzen und auch in den kantonalen Parlamenten –
insbesondere in den Kantonen Neuenburg und Wallis – zulegen konnte. Während die
jungen Mitteparteien BDP und GLP 2013 in den vier kantonalen Parlamentswahlen
erneut Sitzgewinne verbuchen konnten, mussten per Saldo sowohl die SP, die GP, die
FDP und die CVP Federn lassen – letztere konnte immerhin den Umstand feiern, zum
ersten Mal in allen 26 kantonalen Parlamenten vertreten zu sein. In Genf (MCG) und in
Lausanne (Ensemble à Gauche) legten die Kräfte an den Polen zu.

Politische Grundfragen:
– Die Nationalhymne soll mittels eines von der SGG ausgeschriebenen Wettbewerbs
erneuert werden.
– Das Verbot für Parteianlässe auf dem Rütli wird gelockert.
– Diskussionen um ein Jubiläum zur Schlacht bei Marignano 1515 decken parteipolitisch
unterschiedliche Geschichtsbilder auf.
– Direktdemokratische Entscheidungen beeinflussen das Bild der Schweiz im Ausland.
– Zukunftsängste und Sorgen nehmen im Vergleich zu den Vorjahren ab; das Vertrauen
in die politischen Institutionen bleibt ungebrochen hoch.

Rechtsordnung:
– Der Kanton Tessin nimmt eine Volksinitiative zum Vermummungsverbot an.
– Das Parlament debattiert die Totalrevision des Bürgerrechtsgesetzes.
– Die Revision des Geldwäschereigesetzes erleichtert den Austausch von Finanzdaten.
– Der Bundesrat plant ein Bundesgesetz über die Potentatengelder.
– Zwei tragische Mordfälle entfachen eine lebhafte Diskussion über den Schweizer
Strafvollzug.
– Das Bundesgericht definiert die Kriterien für eine lebenslange Verwahrung.
– Der Fall «Carlos» führt zu einer Debatte über den Jugendstrafvollzug.
– Die Transportpflicht für Fangruppen von Sportvereinen wird gelockert.
– Die Bundesversammlung überweist eine Motion zur verstärkten Bekämpfung des
Waffenmissbrauchs.
– Die gemeinsame elterliche Sorge wird unabhängig vom Zivilstand der Eltern zum
Regelfall.

Institutionen und Volksrechte:
– Die Initiative zur Volkswahl des Bundesrates wurde von der Stimmbevölkerung und
allen Ständen deutlich abgelehnt.
– Mitte September schaltete der Bund im Rahmen von Open Government eine Open-
Data-Plattform auf.
– Nicht weniger als fünf Nationalräte tauschten 2013 ihr nationales Mandat mit einem
kantonalen Regierungsposten.
– Der Ständerat führte nach einigen Zählpannen bei Abstimmung durch Handerheben
eine elektronische Abstimmungsanlage ein.
– Mit der Abzockerinitiative wurde das zwanzigste Volksbegehren seit 1891 angenommen
und zum zwölften Mal wies mit dem Familienartikel eine Abstimmungsvorlage eine
Divergenz zwischen Volks- und Ständemehr auf.
– Der Bundesrat empfahl die Durchsetzungsinitiative für teilungültig.
– Das Verhältnis zwischen Völkerrecht und Landesrecht sowie die Umsetzung von mit
internationalem Recht nicht kompatiblen Volksinitiativen, wurden in Politik und
Gesellschaft kontrovers diskutiert.
– E-Voting stiess auch im Parlament zusehends auf Skepsis. 

Föderativer Aufbau:
– Der Nationalrat gewährleistete das neue Schwyzer Wahlrecht nicht.
– Die Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) feierte ihr 20-jähriges Bestehen.
– Der Nationale Finanzausgleich wird immer stärker kritisiert und zahlreiche
Änderungsvorschläge stehen zur Debatte.
– Die Zahl der Gemeinden erreichte erneut einen Tiefststand, der Trend zu
Gemeindefusionen hielt unvermindert an.
– Die Fusionsinitiativen in den Kantonen Basel-Landschaft und Basel-Stadt kamen
zustande, die Diskussionen darüber verliefen eher leidenschaftslos.
– Der Berner Jura und der Kanton Jura starten kein Verfahren über eine mögliche
Fusion: In der Volksabstimmung wurde der Vorschlag zwar vom Kanton Jura
angenommen, vom französischsprachigen Gebiet des Kantons Bern aber verworfen.
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Wahlen:
– In zahlreichen Kantonen wurden Wahlrechtsreformen diskutiert und teilweise
umgesetzt.
– In vier Kantonen fanden Gesamterneuerungswahlen für die Parlamente statt. Zu den
Gewinnern gehörten dabei neben der GLP und der BDP auch die SVP. In Genf legte der
MCG aber auch die extreme Linke zu. Verluste musste vor allem die FDP einfahren.
– In fünf Kantonen wurde die Regierung neu besetzt. Einzig in Solothurn wurde die
Regierungszusammensetzung bestätigt. In den Kantonen Appenzell Innerrhoden, Wallis,
Genf und Neuenburg kam es zu teilweise grossen Änderungen und zur Abwahl
bisheriger Regierungsmitglieder.
– In zwei von drei Kantonen (AR, BL) kam es bei Ersatzwahlen zu neuen
Regierungszusammensetzungen; im Kanton Freiburg konnte die CVP ihren Sitz nur
knapp gegen den Angriff der SP verteidigen.
– Im Kanton Tessin musste die Lega per Akklamation einen Kandidaten nachnominieren,
weil niemand mehr auf der Liste war, um nachrutschen zu können.
– In Lugano eroberte die Lega bei Erneuerungswahlen auf Kosten der FDP einen dritten
Stadtratssitz. In Zürich zog die Alternative Linke bei Ersatzwahlen zulasten der FDP in
die städtische Exekutive ein.

Aussenpolitik:
– Das Parlament bekämpfte die Schliessung von Konsulaten und Botschaften, die durch
das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) aufgrund von
Sparvorgaben ebendieses Parlaments angeordnet wurde.
– Die institutionellen Fragen blockierten weiterhin die Abschlüsse von neuen
Abkommen mit der EU.
– Der Bundesrat rief die Ventilklausel gegenüber den alten Mitgliedsstaaten der EU an
und verlängerte jene gegenüber acht osteuropäischen Staaten (EU-8).
– Die Beziehungen zu Frankreich wurden durch die Aufkündigung der
Pauschalbesteuerung sowie durch das neue Erbschaftsabkommen, das von den
eidgenössischen Räten abgelehnt wurde, belastet.
– Mit China wurde ein Freihandelsabkommen unterzeichnet.
– Die Schweiz nahm auf Einladung Russlands am G20-Gipfel in Moskau teil.
– In Genf fanden verschiedene internationale Konferenzen zur Beilegung des Krieges in
Syrien sowie Verhandlungen über das iranische Atomprogramm statt. 

Landesverteidigung:
– Der Swisscoy-Einsatz im Rahmen der multinationalen Kosovo Force (KFOR) soll bis
2017 verlängert werden.
– Die Beschaffung des Kampfjets «Gripen» übersteht trotz Gegenwehr und
Nebengeräuschen die Hürde Parlament.
– Der Bundesrat hat die Weiterentwicklung der Armee (WEA) skizziert, sie bedeutet die
Umsetzung des Armeeberichts und des Sicherheitspolitischen Berichts von 2010.
– Die Volksinitiative zur Aufhebung der Wehrpflicht erleidet eine deutliche Niederlage
an der Urne.
– Die Zukunft des Zivilschutzes wird in einer Strategie 2015+ vorgestellt.

Wirtschaftspolitik:
– Das Bruttoinlandprodukt der Schweiz wuchs im Berichtsjahr um zwei Prozent.
– Im Rahmen der Swissness-Vorlage einigten sich die eidgenössischen Räte auf die
Kriterien zum Schutz der «Marke Schweiz».
– Der Ständerat stimmte einer Revision des Kartellgesetzes zu.
– Die Stimmbevölkerung nahm die Abzocker-Initiative an, verwarf hingegen die 1:12-
Initiative.
– Das Parlament führte im Zusammenhang mit der Revision des Schuldbetreibungs- und
Konkursgesetzes (SchKG) eine Sozialplanpflicht bei Massenentlassungen ein.

Geld, Währung und Kredit:
– Die Nationalbank hielt den Mindestkurs gegenüber dem Euro aufrecht und aktivierte
den antizyklischen Kapitalpuffer zur Abkühlung des Immobilienmarkts.
– Das Parlament billigte das Abkommen zur vereinfachten Umsetzung von FATCA.
– Die USA bot zur Lösung des Steuerstreits ein unilaterales Programm zur
Vergangenheitsbewältigung an.
– Der Bundesrat erklärte, dass er den automatischen Informationsaustausch
übernehmen wolle, sobald dieser internationaler Standard sei.
– Eine Expertengruppe zur Zukunft des Schweizer Finanzplatzes wurde ins Leben
gerufen.

01.01.90 - 01.01.20 6ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Landwirtschaft:
– Die Agrarpolitik 2014 bis 2017 wurde von den Räten verabschiedet und in
Verordnungen umgesetzt.
– Zwei Initiativen zur Ernährung und Lebensmittelversorgung der Schweizer
Bevölkerung wurden lanciert.
– Die Verwaltung und das Parlament ergriffen verschiedene Massnahmen zur
Verhinderung des Bienensterbens.
– Mit einem Anstieg des Milchpreises entspannte sich die Lage für die Produzenten
erstmals seit der Aufhebung der Kontingentierung 2009 geringfügig.
– Die Räte nahmen die Beratungen über die Revision des Lebensmittelgesetzes auf.
– Der Bund ergriff Massnahmen zum besseren Herdenschutz vor Grossraubtieren.

Öffentliche Finanzen:
– Der Nationalrat lehnte das Erbschaftssteuerabkommen mit Frankreich ab.
– Der Bundesrat empfahl die Volksinitiative «Für Ehe und Familie – gegen die
Heiratsstrafe» der CVP zur Annahme.
– Im Bereich der Mehrwertsteuer trat das Parlament nicht auf das Zwei-Satz-Modell
ein.
– Der Nationalrat wies das Konsolidierungs- und Aufgabenüberprüfungspaket 2014 an
den Bundesrat zurück.
– Die Staatsrechnung 2013 schloss mit einem Überschuss von CHF 1.3 Mia. weit besser
ab als erwartet.
– Der Voranschlag 2014 budgetierte einen Überschuss von CHF 121 Mio.

Energie:
– Der Bundesrat legte dem Parlament seine Botschaft zum ersten Massnahmenpaket
der Energiestrategie 2050 vor.
– Die Stromeffizienz-Initiative kam zu Stande.
– Die Bernischen Kraftwerke (BKW) gaben bekannt, dass das Atomkraftwerk Mühleberg
(BE) im Jahre 2019 vom Netz genommen wird.
– Der Ständerat lehnte die Wiedereinführung des Kantonsvetos in Bezug auf die
Endlagerung radioaktiver Abfälle ab.
– Das Parlament hob die kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) stark an, worauf die
SP die Cleantech-Initiative zurückzog.

Verkehr und Kommunikation:
– Die Differenzen in der FABI-Vorlage wurden in der parlamentarischen Beratung
bereinigt.
– Kritische Stellungnahmen in der Vernehmlassung zur Sanierung des
Gotthardstrassentunnels änderten nichts an der Absicht des Bundesrates, eine zweite
Röhre zu bauen.
– Das Bundesgesetz zum Bau und zur Finanzierung eines durchgehenden 4-Meter-
Korridors durch den Gotthard wurde vom Parlament gutgeheissen.
– Das Nationalstrassenabgabegesetz wurde an der Urne verworfen.
– Der Staatsvertrag zur Beilegung des Fluglärmstreits zwischen Deutschland und der
Schweiz wurde von der Bundesversammlung ratifiziert, von Deutschland jedoch auf Eis
gelegt.

Raumplanung und Wohnungswesen:
– Im März wurde das revidierte Raumplanungsgesetz an der Urne deutlich
angenommen; einzig der Kanton Wallis lehnte die Vorlage mit einem Nein-Anteil von
über 80 Prozent äusserst klar ab.
– Das Parlament beauftragte den Bundesrat mit breit abgestützter Mehrheit, die Vorlage
zur Aufhebung der Lex Koller abzuschreiben.
– Das Bundesgericht hiess in einem Leitentscheid zwei Beschwerden von Helvetia
Nostra gegen den Bau von Zweitwohnungen nach dem Volksentscheid gut und
attestierte der Organisation das Verbandsbeschwerderecht.
– Der Bundesrat präsentierte seinen Entwurf zur Umsetzung der
Zweitwohnungsinitiative, der von den Bergregionen begrüsst und von Natur- und
Umweltschutzorganisationen abgelehnt wurde.
– Ein Postulat veranlasste den Bundesrat zur Prüfung einer möglichen Ausweitung der
flankierenden Massnahmen auf das Wohnungswesen.

Umweltschutz:
– Der Bundesrat beschloss, der Volksinitiative «für eine nachhaltige und
ressourceneffiziente Wirtschaft» einen indirekten Gegenvorschlag gegenüberzustellen

01.01.90 - 01.01.20 7ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



und schickte einen entsprechenden Entwurf in die Vernehmlassung.
– Die 2011 als indirekter Gegenvorschlag zur Volksinitiative «lebendiges Wasser» in Kraft
getretene Anpassung des Gewässerschutzgesetzes führte bis Ende 2013 zur Einreichung
von neun Standesinitiativen; ein vom Nationalrat angenommenes Postulat fordert nun
einen Bericht über die Auswirkungen der Ausscheidung von Gewässerräumen auf die
Landwirtschaft und auf Eigentümer von eingezontem Bauland.
– Eine von den Kommissionen angenommene parlamentarische Initiative betraut den
Bundesrat mit der Erarbeitung einer Regelung, die Littering mit einer Busse bestrafen
soll.
– Das Parlament verabschiedete eine Revision zur Lärmsanierung der Eisenbahn, die
den Lärmschutz für Bahnanwohnerinnen und -anwohner verstärken will.

Bevölkerung und Arbeit:
– Der Bundesrat rief gegenüber den EU-Staaten die Ventilklausel an.
– Die Arbeitslosenquote stieg von 2.9 Prozent auf 3.2 Prozent an.
– Die Nominallöhne stiegen um 0.7 Prozent, die Reallöhne um 1.0 Prozent.
– Das Parlament verwarf die Mindestlohn-Initiative.
– Die Stimmbevölkerung nahm eine Liberalisierung der Ladenöffnungszeiten von
Tankstellenshops an.
– Der neue Gesamtarbeitsvertrag der Maschinenindustrie führte Mindestlöhne ein.

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport:
– In der Gesamtschau «Gesundheit2020» zeigte der Bundesrat auf, wie die
Gesundheitspolitik in den nächsten Jahren aussehen soll, und schuf damit ein Gefäss
für mehrere Programme.
– Das Parlament formulierte einen Gegenvorschlag zur Volksinitiative «Ja zur
Hausarztmedizin», welche in der Folge zurückgezogen wurde.
– Der Ständerat behandelte als Erstrat eine Revision des Transplantationsgesetzes.
– Das neue Humanforschungsgesetz trat in Kraft.
– Nach erfolgreicher Differenzbereinigung beschloss das Parlament in einem
Dringlichkeitsverfahren einen befristeten Ärztestopp.
– «Mehr Ausbildungsplätze in der Humanmedizin» werden in einer lancierten
Volksinitiative gefordert.
– Das Stimmvolk hat das Epidemiengesetz in der Referendumsabstimmug
angenommen.
– Die in beiden Räten beratene Alkoholgesetzrevision brachte mehrere Differenzen
hervor.
– Nach dem negativen Bündner Volksentscheid wird keine Kandidatur für die
Olympischen Winterspiele 2022 eingereicht.

Sozialversicherungen:
– Die Volksinitiativen «AHVplus» und «für ein bedingungsloses Grundeinkommen»
kamen zustande.
– Der Bundesrat konkretisierte seine umfassende Reformstrategie «Altersvorsorge
2020», welche eine finanzielle Konsolidierung bei Erhaltung des Leistungsniveaus
bringen soll.
– Die Räte konnten sich bei grossen Teilen des zweiten Massnahmenpakets der 6. IV-
Revision nicht einigen und versenkten das Revisionsvorhaben schliesslich.
– Nach heftiger Kritik in der Vernehmlassung verzichtete der Bundesrat auf einen
Gegenentwurf zur Initiative «für eine öffentliche Krankenkasse».
– In einem Dringlichkeitsverfahren führten die Räte die bedarfsabhängige Zulassung für
Spezialärzte vorübergehend wieder ein.

Soziale Gruppen:
– Der Bundesrat hat erste Lösungsansätze zur Umsetzung der SVP-Volksinitiative «für
die Ausschaffung krimineller Ausländer» vorgestellt.
– Die Volksinitiative «Gegen Masseneinwanderung» wurde von beiden Kammern zur
Ablehnung empfohlen und die beginnende Abstimmungskampagne versprach heiss zu
werden.
– Das von der Grünen Partei ergriffene Referendum gegen die dringlichen Änderungen
des Asylgesetzes scheiterte an der Urne.
– Trotz Volksmehr konnte der Bundesbeschluss über die Familienpolitik die Mehrheit
der Stände nicht überzeugen.
– Das Parlament empfahl die Volksinitiative «Abtreibungsfinanzierung ist Privatsache»
zur Ablehnung.
– Die Familieninitiative zur Einführung von Steuerabzügen für Eltern, die ihre Kinder
selber betreuen, wurde in der Volksabstimmung abgelehnt.
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– Der Ständerat räumte homosexuellen Paaren das Adoptionsrecht für die Kinder des
Partners ein.

Bildung und Forschung:
– Die Schweiz wird sich am Programm «Erasmus für alle» der Europäischen Union für
allgemeine und berufliche Bildung, Jugend und Sport 2014–2020 beteiligen, wofür der
Bundesrat CHF 305.5 Mio. beantragte.
– Das Weiterbildungsgesetz setzt den Verfassungsauftrag von 2006 um.
– Die Stipendieninitiative des Verbandes der Schweizer Studierendenschaften (VSS) ist
gültig. Der Bundesrat legte einen indirekten Gegenvorschlag vor.
– Numerus clausus, Studiengebühren und die qualitative Auswahl von Studierenden
haben vor allem Diskussionen im Bereich der eidgenössischen technischen
Hochschulen befeuert.
– Das Parlament hat einen Gesamtkredit über CHF 4'389 Mio. genehmigt, der die
Beteiligung der Schweiz an den Forschungs- und Innovationsprogrammen der EU,
Horizon 2020, ermöglichen soll.

Kultur, Sprache, Kirchen:
– Die Annahme eines Postulats veranlasst den Bundesrat zur Prüfung von Möglichkeiten
zur öffentlichen Ausstellung der Bundeskunstsammlung.
– Die Regierung verabschiedete einen Entwurf für ein totalrevidiertes
Kulturgüterschutzgesetz zuhanden des Parlaments.
– In Lugano versammelten sich Lehrpersonen zur ersten Tagung der Italienischlehrer
zur verstärkten Förderung der dritten Landessprache.
– Der Nationalrat forderte den Bundesrat zum Erstellen eines Berichts über die Präsenz
von religiösen Symbolen im öffentlichen Raum auf.
– Aufgrund der zu Ungehorsam gegen die katholische Kirche aufrufenden Pfarrei-
Initiative hatten die Bischöfe der Bistümer Basel, Chur und St. Gallen einer Einladung
nach Rom zu folgen.
– Ein vom Bundesrat veröffentlichter Bericht zur Lage der Muslime in der Schweiz
ortete keine gewichtigen religiösen Differenzen.

Medien:
– Sowohl die von Bundesrat Maurer wie auch den Autoren des Jahrbuchs «Qualität der
Medien» geäusserten Bedenken zur abnehmenden Medienvielfalt wurden von Seiten
der Pressebranche beanstandet.
– Aufgrund des neu eingesetzten Messverfahrens zur Erhebung der Fernsehquoten und
dem daraus resultierenden Protest der Privatsender, allen voran «3Plus», verzögerte
sich die Publikation der Nutzungsdaten zum Ärgernis der Werbekunden um mehr als ein
halbes Jahr.
– Der Bundesrat präsentierte seine Botschaft zur Änderung des Radio- und
Fernsehgesetzes, mit welcher die geräteabhängige Empfangsgebühr der Billag durch
eine generelle Abgabepflicht ersetzt werden soll.
– Eine Konzessionsänderung ermöglichte der SRG SSR unter Kritik von bürgerlichen
Parteien und privaten Anbietern eine Erweiterung ihres Online-Angebots.
– Ein in Erfüllung eines Postulats erstellter Bericht des Bundesrates ortete keine
namhaften gesetzgeberischen Lücken betreffend der Rechtslage von Social Media.

Parteien:
– Gleich drei Parteien feierten 2013 ein Jubiläum: die SP wurde 125-jährig, die GP 30-
jährig und die BDP feierte ihr 5-jähriges Bestehen. 
– Die Familienpolitik führte in der FDP zu Auseinandersetzungen zwischen den FDP-
Frauen und der Mutterpartei. 
– Die SVP scheiterte mit zwei Initiativen: Noch nie erhielt die SVP an der Urne so wenig
Unterstützung wie für ihre Idee einer Volkswahl des Bundesrates. 
– Zum ersten Mal in ihrer Geschichte hatte die SVP mehr als 20 kantonale
Regierungssitze inne. 
– Die CVP ereilte eine historische Schlappe im Kanton Wallis; mit ihrem Sitzgewinn im
Kanton Neuenburg war die Partei aber erstmals in allen Kantonsparlamenten der
Schweiz vertreten.
– Die GLP ist die erste nicht-linke Partei, die mit dem Referendum gegen das
Kampfflugzeug Gripen Opposition gegen ein Armeebeschaffungsvorhaben ausübte. 
– Die Protestpartei MCG feierte in Genf Erfolge, während die Lega im Tessin den Tod
ihres Gründers Giuliano Bignasca verkraften musste.

Verbände und übrige Interessenorganisationen:
– Nach der Niederlage bei der Abzocker-Initiative unterzog sich die Economiesuisse
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einer fundamentalen Neustrukturierung. 
– Beim Schweizerischen Bauernverband wurde erstmals eine Frau zur Vizepräsidentin
gewählt. 
– Sowohl die Gewerkschaften als auch traditionelle Vereine hatten weiterhin mit
Mitgliederschwund zu kämpfen. 
– Vier Krankenkassen verliessen den Dachverband Santésuisse und bildeten eine
Konkurrenzorganisation namens Curafutura. 
– Das frei gewordene VCS-Präsidium wurde mit einer SP-Nationalrätin besetzt.

Qu'est-ce qui figurait à l'agenda politique suisse en 2013? Quelles étaient les affaires
les plus importantes au Parlement? Et qu'est-ce qui a interpellé le public intéressé par
la politique ? Les événements les plus importants en 2013 sont résumés ci-dessous et
ensuite listés par thème. Les liens vous mèneront directement à ces objets et
événements clés de l'année en cours. Hier finden Sie die deutsche Version dieses
Artikels.

Un aperçu d’une année de politique suisse n’échappe pas au thème de la démocratie
directe. L’année 2013 ne fait pas exception à cette règle. En effet, les décisions du
peuple, mais également des discussions portant sur l’usage des instruments de la
démocratie directe ont marqué l’année politique 2013. Le succès de l’initiative
populaire sur les rémunérations abusives au printemps – la vingtième acceptation
d’une initiative populaire depuis 1891 – a même suscité des réactions à l’étranger. Une
fois n’est pas coutume, la Suisse n’a pas été considérée comme étant xénophobe,
comme cela fut le cas lors des initiatives sur les minarets et sur le renvoi des étrangers
criminels, mais comme un exemple radieux de démocratie. Cette fois-ci, se sont
surtout les milieux de gauche et non les partis de la droite conservatrice ou populiste
qui ont célébré la démocratie directe suisse comme un modèle digne d’être suivi. Sur le
plan de la politique intérieure, l’acceptation de l’initiative de Thomas Minder semblait
donner des impulsions à la gauche. Néanmoins, avec l’abrogation du service militaire et
l’initiative 1:12, deux initiatives populaires émanant de la gauche ont été nettement
rejetées au cours de l’année. L’organisation faîtière Economiesuisse, une des plus
grandes perdantes de la votation sur les rémunérations abusives, s’est soumise à une
restructuration interne.

L’augmentation des chances de succès des initiatives populaires devant les urnes a
stimulé un débat sur les instruments de la démocratie directe. En raison d’un nombre
présumé croissant d’initiatives populaires lancées et soumises au vote, le spectre d’une
véritable avalanche d’initiatives a été pointé du doigt dans la presse. Il a notamment été
question de renforcer les critères nécessaires à la qualification des initiatives.

Les difficultés liées à la mise en œuvre des initiatives acceptées ont également été au
centre des discussions. Comme elle craignait une dilution de l’initiative sur les renvois,
l’UDC avait lancé dès 2012 une initiative de mise en œuvre, initiative qui a été déclarée
partiellement nulle par le Conseil fédéral durant l’année sous revue. Cette première a
été rendue possible par la révision constitutionnelle de 1999. Quant au Tribunal fédéral,
celui-ci s’est indirectement immiscé dans le débat en estimant que le droit
international primait sur le droit interne en matière de renvoi et d’internement à vie.
Alors que la droite conservatrice a redouté un démontage de la démocratie directe, les
partisans de cette décision ont fait valoir le bon fonctionnement des contrôles
institutionnels.

Quoi qu’il en soit, il s’est de nouveau avéré que les institutions de la démocratie
directe étaient léthargiques et difficiles à réformer au cours de l’année. En effet, la
confiance qu’accorde la population aux institutions est très élevée et l’initiative
populaire demandant l’élection du Conseil fédéral par le peuple a été balayée. Par
ailleurs, deux modestes propositions de réforme émanant du Conseil fédéral
(possibilité de lancer, dès la récolte des signatures, un avertissement concernant les
initiatives pouvant causer des problèmes de mise en œuvre ainsi qu’une modification
des motifs de nullité) ont été rejetées au stade de la procédure de consultation. Dans le
cas de l’article constitutionnel sur la politique familiale, la majorité du peuple et celle
des cantons n’ont pas rendu le même verdict et cela pour la douzième fois dans
l’histoire de la Confédération. Les discussions, quasi obligées, portant sur une réforme
de la double majorité, qui ont suivi le résultat du vote, n’ont cependant pas abouti.

Une plus grande volonté de réforme a pu être observée dans les cantons. Notamment
en raison d’une décision du Tribunal fédéral, de nombreux cantons ont entamé ou déjà
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mis en œuvre une réforme de leur système électoral. C’est surtout le cas du canton de
Schwytz qui a fait parler de lui. Le parlement fédéral a considéré que le procédé
électoral mixte, prévu dans la nouvelle constitution du canton et oscillant entre scrutin
proportionnel et scrutin majoritaire, était contraire à la constitution fédérale. Dans la
foulée, la nouvelle loi électorale n’a pas été garantie. Il est extrêmement rare que l’on
assiste à ce type de décision, le parlement fédéral faisant preuve d’une grande
réticence. Une volonté de réforme s’est également montrée lors des élections aux
exécutifs cantonaux. Parmi les cinq élections de renouvellement et les quatre élections
de remplacement, la composition partisane des divers gouvernements a changé dans
pas moins de sept cantons.

La politique étrangère suisse s’est de nouveau avérée difficile en 2013. Certes, la Suisse
a, en tant que premier pays européen et malgré un débat parlementaire houleux dans
les chambres fédérales, mené à bon port l’accord de libre-échange avec la Chine. Mais,
avec les pays européens et les Etats-Unis, la Suisse n’a cependant pas trouvé d’accord
dans les dossiers brûlants. Le parlement a refusé la convention avec la France en
matière de successions et l'Allemagne a mis en veille la convention bilatérale, sur le
différend concernant le bruit du trafic aérien, négociée de longue date avec
l’Allemagne. Les relations avec les Etats-Unis ont continué d’être affectées par le conflit
fiscal. Il est vrai que les chambres fédérales ont adopté un accord visant à faciliter la
mise en œuvre de FATCA, mais un programme visant à résoudre le conflit fiscal,
programme proposé par les Etats-Unis de manière unilatérale et longuement tenu
opaque, s’est heurté à la sourde oreille du parlement. En conséquence, les banques
devront, en l’absence de soutien du parlement, opter entre violation du droit suisse
(secret bancaire) et coopération avec les autorités américaines en vue d’éviter une
sanction pour complicité en matière de soustraction d'impôt.

Les relations avec l’Union européenne n’ont toujours pas eu le vent en poupe en 2013.
Celles-ci se sont heurtées aux questions institutionnelles. Malgré des critiques parfois
virulentes, le Conseil fédéral a opté pour un mandat de négociation prévoyant la Cour
de justice des Communautés européennes comme tribunal d’arbitrage en cas de litiges
relatifs aux accords bilatéraux, le mandat contenant cependant l’idée d’une clause
d’exemption. L’activation de la clause de sauvegarde par rapport aux anciens membres
de l’Union européenne et la prolongation de cette clause vis-à-vis des états de l’Europe
de l’Est n’a suscité que peu de compréhension au sein de l’UE. Dans le domaine de la
politique de l’éducation, les relations avec l’UE se sont révélées bien plus prometteuses
au cours de l’année sous revue. Le parlement a accordé 4.5 milliards de francs à la
participation de la Suisse à «Horizon 2020», le programme-cadre de l’Union
européenne en matière de recherche et d’innovation et le parlement a proposé des
fonds quant à la participation à «Erasmus pour tous», le programme d’éducation, de
formation, de jeunesse et de sport de l’UE. En outre, le projet de recherche intitulé
«Human Brain Project» de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne a décroché un
milliard d’euros octroyés par la Commission européenne de la recherche.

Sur le plan de l’économie, la Suisse s’est de nouveau distinguée de ses voisins. Le PIB a
progressé de deux pourcents et les comptes de la Confédération ont une fois de plus
affiché un excédent. Alors que le budget prévoyait un déficit de 400 millions de francs,
un surplus conséquent d’environ 1.3 milliards de francs a été enregistré. Le taux de
chômage a légèrement augmenté durant l’année sous revue, mais en comparaison
européenne le niveau affiché, de l’ordre de 3.2 pourcent, est resté très bas.

L’acquisition prévue d’avions de combat du type «Gripen» a fait couler beaucoup
d’encre durant l’année sous revue. Des indiscrétions publiées dans la presse au sujet de
l’évaluation et du contrat de vente des 22 avions d’un montant de 3.126 milliards de
francs ont soulevé la question de savoir si le Gripen était l’avion approprié. Après bien
des tergiversations, les Chambres fédérales se sont prononcées en faveur de
l’acquisition à une assez courte majorité. Cette décision n’était cependant pas
définitive. Etant donné que la loi fédérale sur le fonds d’acquisition était soumise au
référendum facultatif, les partis de gauche et le GSsA, qui avaient déjà fait part de leur
intention de lancer le référendum lors des délibérations parlementaires, mais
également un comité libéral, sous la responsabilité des Vert’libéraux, ont récolté en un
court laps de temps le nombre de signatures requises. Malgré le fait que la votation ait
été programmé pour mai 2014, la campagne a démarré dès la fin de l’année 2013. En
septembre de l’année sous revue, la population a exprimé une attitude
fondamentalement favorable à l’armée en rejetant l’initiative populaire « oui à
l’abrogation du service militaire obligatoire ».
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En matière de politique d’infrastructure, des décisions importantes sont intervenues
en 2013. Au printemps, la population a accepté à une large majorité la révision de la loi
sur l’aménagement du territoire ayant pour but une gestion plus économe du sol. La
révision, qui stipule notamment un déclassement de zones à bâtir surdimensionnées,
n’a soulevé une grande opposition que dans le canton du Valais, ce qui s’est manifesté
par un rejet massif à hauteur de plus de 80 pourcent. Les autres cantons ont tous
approuvé la révision de la loi. En adoptant le projet de financement et d’aménagement
de l’infrastructure ferroviaire (FAIF), les Chambres fédérales ont posé d’importants
jalons quant à l’extension des transports publics. Le parlement a autorisé une
enveloppe d’environ six milliards de francs, ce qui correspond presque à un
doublement des fonds par rapport à la proposition du Conseil fédéral. Etant donné que
FAIF contient des amendements constitutionnels, c’est le peuple qui s’exprimera sur
cet objet en 2014. La politique des transports a essuyé un revers à la fin de l’année sous
revue lorsque les citoyens ont rejeté une augmentation du prix de la vignette
autoroutière de 40 à 100 francs. Cette décision référendaire a également eu pour
conséquence la non-réalisation de l’extension du réseau autoroutier d’environ 400 km.
La décision prise en 2011 de sortir de l’énergie nucléaire a été concrétisée sous forme
d’un message du Conseil fédéral portant sur le premier paquet de mesures de la
Stratégie énergétique 2050. Afin de pouvoir arrêter les cinq centrales nucléaires sans
que celles-ci ne soient remplacées, le gouvernement préconise une réduction de la
consommation d’énergie et la promotion des énergies renouvelables. La question des
délais a fait l’objet d’âpres affrontements. Après qu’un groupe d’experts internationaux
ait constaté des manquements en matière de sécurité dans la centrale de Mühleberg,
l’exploitant FMB a décidé la fermeture du site d’ici à 2019 pour des raisons
économiques. Une initiative cantonale demandant une mise à l’arrêt immédiate de la
centrale bernoise est programmée pour 2014.

La politique de la santé et la politique sociale constituent des chantiers qui
continueront de gagner en importance au cours des prochaines années. D’une part, les
évolutions démographiques demanderont des adaptations au sein du système de santé
publique. D’autre part, les coûts liés aux avancées technologiques devront être
maîtrisés à long terme. Par sa stratégie globale « Santé2020 », le Conseil fédéral a
présenté un paquet de mesures afin que le système sanitaire puisse faire face aux défis
à venir. D’autre part, le vieillissement croissant de la population accroît la pression sur
les assurances sociales. Le Conseil fédéral a également publié un document de vue
d’ensemble. La « Prévoyance vieillesse 2020 » vise à réformer en profondeur et de
manière simultanée le premier ainsi que le second pilier. Il est prévu que le
financement de l’AVS puisse être garanti, sans baisse au niveau des rentes, par une
flexibilisation de l’âge de la retraite, la référence se situant à 65 ans pour les femmes
comme pour les hommes, par un abaissement du taux de conversion minimal dans le
cadre de la prévoyance professionnelle et par une hausse de la TVA. L’assurance
invalidité doit également être assainie. Toutefois, après plus de deux ans de débats au
sein des commissions et du parlement, une alliance composée de la gauche et de la
droite conservatrice a fait couler la deuxième partie de la sixième révision de l’AI au
cours de l’année sous revue.

Le peuple suisse a eu l’occasion de se prononcer à deux reprises sur des objets portant
sur la politique du marché du travail. En septembre, il a accepté un projet de
libéralisation dans le domaine des heures d’ouverture des magasins de stations-service
situés sur les aires d'autoroutes ou le Iong d'axes de circulation importants fortement
fréquentés. En coopération avec des organisations religieuses, les syndicats, le PS, les
Verts, le CSP et le PEV avaient lancé le référendum. Par ailleurs, le peuple a nettement
rejeté l’initiative populaire «1:12» de la Jeunesse socialiste à la suite d’une campagne
longue et intense. L’initiative souhaitait que le salaire le plus élevé ne puisse être plus
de douze fois supérieur au salaire le plus bas versé par la même entreprise.

La politique familiale a également fait l’objet de deux votations durant l’année sous
revue. L’article constitutionnel, qui avait pour but une meilleure conciliation entre vie
familiale et professionnelle, a échoué, comme cela fut le cas pour seulement onze
votations depuis 1848, à l’une des deux majorités requises. Alors que les votants ont
approuvé le texte à hauteur de 54.3 pourcent, la plupart des cantons alémaniques,
représentant une majorité de 11 4/2 voix de cantons, s’y sont opposés. En novembre,
l’initiative populaire de l’UDC qui demandait des allègements fiscaux en faveur des
parents qui gardent eux-mêmes leurs enfants n’a pas obtenu de majorité non plus.
L’initiative a été assez nettement rejetée tant par la peuple que par les cantons.

La politique agricole 2014-2017 a certes été adoptée par les Chambres, mais le
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programme a été loin de faire l’unanimité. Après que le référendum contre le
programme ait été abandonné, l’Union Suisse des paysans a lancé, avec le soutien de
l’UDC, une initiative portant sur la sécurité alimentaire dont le but consiste à revenir
sur des décisions prises par le parlement. Une initiative lancée par les Verts visant à des
aliments équitables et la reprise des délibérations parlementaires relatives à la loi sur
les denrées alimentaires marqueront la politique agricole dans les prochaines années.

Au cours de l’année sous revue, pas moins de trois partis ont fêté des anniversaires
importants. Le PS a célébré ses 125 ans, les Verts leurs 30 ans et le PBD ses 5 ans
d’existence. Quant à l’UDC, elle a pu se réjouir du fait qu’elle ait, pour la première fois,
dépassé la barre des 20 mandats au niveau des exécutifs cantonaux et gagné du terrain
pour ce qui est des parlements cantonaux, notamment à Neuchâtel et en Valais. Alors
que le PBD et les Vert’libéraux, les jeunes partis du centre, ont de nouveau enregistré
une augmentation de leurs sièges, le PS, les Verts, le PLR et le PDC y ont au final tous
laissé des plumes. Les chrétiens-démocrates se sont consolés par le fait d’être, pour la
première fois de leur histoire, représentés dans tous les 26 parlements cantonaux. A
Genève (MCG) et à Lausanne (Ensemble à Gauche), ce sont des forces politiques aux
extrêmes qui ont progressé.

Problèmes politiques fondamentaux:
– La SSUP, qui souhaite remplacer l’hymne national suisse actuel, a lancé un concours
artistique.
– L’interdiction faite aux partis politiques de se rendre sur la prairie du Grütli a été
assouplie.
– Les discussions autour de l’anniversaire de la bataille de Marignan de 1515 ont mis en
avant des conceptions de l’histoire qui divergent selon les partis politiques.
– Des décisions de la démocratie directe suisse influencent l’image de la Suisse à
l’étranger.
– Les peurs de l’avenir et les soucis diminuent comparé aux années précédentes; la
confiance en les institutions politiques reste élevée.

Ordre juridique:
– Le Tessin a voté pour une interdiction de porter la burqa et le niqab dans l’espace
public.
– Le parlement discute la révision totale de la loi fédérale sur la nationalité suisse.
– La révision de la loi sur le blanchiment d’argent améliore l'échange d'informations
financières.
– Le Conseil fédéral projet une loi sur le blocage et la restitution des valeurs
patrimoniales d’origine illicite de personnes politiquement exposées à l’étranger.
– Une vive discussion sur les exécutions des peines en Suisse est déclenchée par deux
assassinats tragiques.
– Le Tribunal fédéral définie les critères qui mènent à un internement à vie.
– L’affaire «Carlos» ouvre un débat sur l'exécution des peines applicables aux mineurs.
– L’obligation de transporter des groupements de supporters des clubs sportifs est
assouplie.
– L’Asemblée fédérale transmet une motion pour lutter contre l'utilisation abusive des
armes.
– L’autorité parentale conjointe deviendra la règle.

Institutions et droits populaires:
– L'initiative demandant l'élection du Conseil fédéral par le peuple a été clairement
refusée par le peuple et par les cantons.
– Au milieu du mois de septembre, la Confédération a ouvert une plateforme Open-
Data dans le cadre du projet pilote Open Government.
– En 2013, pas moins de cinq conseillers nationaux ont échangé leur costume de
parlementaire contre celui de ministre cantonal.
– Le Conseil des Etats a introduit un système de vote électronique suite à quelques
imprécisions de comptabilisation des votes à mains levées.
– L’acceptation de l’initiative Minder a marqué la vingtième demande populaire
acceptée depuis 1891, et pour la douzième fois, une divergence entre la majorité du
peuple et des cantons a été fatale pour l’arrêté fédéral sur la politique familiale.
– Le Conseil fédéral a recommandé de déclarer l’initiative de mise en œuvre
partiellement invalide.
– La relation entre le droit international et national, ainsi que la mise en œuvre
d’initiatives populaires contraires au droit international ont été largement discutées
dans l’espace public et politique.
– Le parlement s’est montré de plus en plus sceptique face à l’introduction du e-
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voting.

Structures fédéralistes:
– Le Conseil national n’a pas validé le nouveau droit de vote du canton de Schwytz.
– La Conférence des gouvernements cantonaux (CdC) a fêté ses 20 ans d’existence.
– La péréquation financière nationale est de plus en plus critiquée; de nombreuses
propositions de modifications animent les débats.
– Le nombre de commune a atteint le niveau le plus bas; la forte tendance à des fusions
s’est poursuivie.
– L’initiative sur la fusion des cantons de Bâle-Campagne et Bâle-Ville a été conclue, les
discussions qui l’entourent n’ont pas passionné.
– Le Jura bernois et le canton du Jura n’ont entamé aucune procédure concernant une
possible fusion: si la proposition a été acceptée par le canton du Jura lors de la
votation populaire, elle a été rejetée par la partie francophone du canton de Berne.

Elections:
– Dans de nombreux cantons, des réformes du droit de vote ont été discutées et en
partie mises en œuvre.
– Dans quatre cantons, les parlements cantonaux ont été renouvelés. Du côté des
vainqueurs, nous retrouvons les vert’libéraux, le PBD et aussi l’UDC. A Genève, le MCG
et l’extrême gauche ont progressé. Les principales pertes sont à déplorer du côté du
PLR.
– Dans cinq cantons, les élections pour le gouvernement ont eu lieu. Il n’y a qu’à
Soleure que la composition du gouvernement ait été confirmée. Du côté des cantons
d’Appenzell Rhodes-Intérieures, du Valais, de Genève et de Neuchâtel, nous avons
assisté à des modifications relativement importantes des gouvernements, avec
notamment la non-réélection d’anciens membres.
– Dans deux des trois cantons où des élections complémentaires ont eu lieu, la
composition partisane du gouvernement a changé (AR, BL); dans le canton de Fribourg,
le PDC a réussi à défendre son siège face au PS.
– N’ayant pas de viennent-ensuite sur leur liste électorale, la Lega a désigné un nouveau
ministre.
– A Lugano, lors des élections du conseil municipal, la Lega a conquis un troisième siège
au dépend du PLR. A Zurich, la gauche alternative est entrée à l’exécutif au frais du
PLR.

Politique étrangère:
– Les fermetures de consulats et d’ambassades ordonnées par le Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE) suite aux demandes d’économies du parlement ont été
combattues par ce même parlement.
– Le règlement des questions institutionnelles a continué de bloquer la conclusion de
nouveaux accords avec l’UE.
– Le Conseil fédéral a maintenu la clause de sauvegarde envers les pays de l’UE-8 et l’a
également élargie aux pays de l’UE-17.
– Les relations avec la France ont été entachées par la dénonciation des forfaits fiscaux
accordés à certains expatriés fiscaux et la nouvelle convention sur les successions
refusée par le parlement helvétique.
– Un accord de libre-échange a été signé avec la Chine.
– Invitée par la Russie, la Suisse a participé au G20 à Moscou.
– Genève a accueilli des conférences internationales visant à mettre un terme à la
guerre en Syrie, ainsi que des pourparlers sur le dossier du nucléaire iranien. 

Armée:
– L’engagement de la Swisscoy au sein de la Kosovo Force multinationale (KFOR) a été
prolongé jusqu’en 2017.
– L’acquisition des avions de combat «Gripen» a passé la rampe parlementaire malgré
des sons discordants.
– Le Conseil fédéral a esquissé les contours du Développement de l’armée (DEVA), qui
constitue la mise en œuvre du rapport sur l’armée 2010 et du rapport sur la politique
de sécurité de 2010.
– L’initiative populaire demandant l’abrogation du service militaire obligatoire a subi
une nette défaite aux urnes.
– L’avenir de la protection civile sera présenté dans le cadre d’une Stratégie 2015+.

Politique économique:
– Le produit intérieur brut de la Suisse a progressé de deux pourcents au cours de
l’année sous revue.
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– Dans le cadre du projet Swissness, les chambres fédérales se sont mises d’accord sur
les critères permettant une meilleure protection de la «marque suisse».
– Le Conseil des Etats a adopté une révision de la loi sur les cartels.
– Le peuple suisse a accepté l’initiative populaire contre les rémunérations abusives,
mais a rejeté l’initiative 1à12.
– En relation avec la révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP), le parlement a introduit une obligation de plan social s’agissant des licenciements
collectifs.

Crédit et monnaie:
– La Banque Nationale a maintenu le cours plancher face à l’Euro et a activé le volant de
fonds propres anticyclique afin d’éviter une surchauffe du marché immobilier.
– Le parlement a approuvé un accord en vue d’une mise en œuvre simplifiée de
l’accord FATCA.
– Les Etats-Unis ont proposé un programme unilatéral visant le règlement du passé des
banques afin de résoudre le différend fiscal.
– Le Conseil fédéral a exprimé son intention d’instaurer l’échange automatique
d’informations dès que ce dernier serait considéré comme un standard international.
– Un groupe d’experts pour le futur de la place financière suisse a été créé.

Agriculture:
– La politique agricole de 2014 à 2017 a été acceptée par les différents conseils et
inscrite comme décret.
– Deux initiatives à propos de l’alimentation et des provisions du peuple suisse ont été
lancées.
– L’administration et le parlement ont pris différents mesures pour empêcher
l’extinction des abeilles.
– Avec une hausse du prix du lait, la première depuis la suppression des contingents en
2009, une situation favorable pour les producteurs semble se dessiner.
– Les conseils ont menés des consultations à propos de la loi sur les denrées
alimentaires.
– Le Conseil fédéral a pris des mesures dans le cadre de la protection des troupeaux
face à nos grands prédateurs.

Finances publiques:
– Le Conseil fédéral a rejeté la Convention en matière d’imposition sur les successions
avec la France.
– Le Conseil fédéral a recommandé d’accepter l’initiative populaire «pour le couple et
la famille – non à la pénalisation du mariage» émanant du PDC.
– Dans le domaine de la TVA, le parlement a décidé de ne pas entrer en matière sur le
modèle à deux taux.
– Le Conseil national a renvoyé au Conseil fédéral le programme de consolidation et de
réexamen des tâches 2014.
– Les comptes 2013 ont affiché un excédent de 1.3 milliards de francs, un résultat
nettement supérieur aux prévisions.
– Le budget 2014 a affiché un surplus de 121 millions de francs.

Energie:
– Le Conseil fédéral a présenté au parlement son message relatif au premier paquet de
mesures de la Stratégie énergétique 2050.
– L’initiative populaire «Pour un approvisionnement en électricité sûr et économique»
a abouti.
– Les Forces motrices bernoises (FMB) ont annoncé qu’elles débrancheraient la
centrale atomique de Mühleberg (BE) en 2019.
– Le Conseil des Etats a rejeté la réintroduction du droit de véto des cantons en
matière de dépôts de déchets radioactifs.
– Le parlement a fortement augmenté la rétribution à prix coûtant du courant injecté
(RPC), ce qui a amené le parti socialiste à retirer son initiative populaire cleantech.

Transports et communications:
– Les divergences au sujet de FAIF ont pu être éliminées durant les délibérations
parlementaires.
– Des prises de position critiques dans le cadre de la consultation relative à
l’assainissement du tunnel routier du Gothard n’ont en rien changé l‘intention du
Conseil fédéral de construire un deuxième tube.
– Le parlement a adopté la loi fédérale sur la construction et le financement d’un
corridor continu de quatre mètres au Gothard.
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– Le peuple suisse a rejeté la loi sur la vignette autoroutière.
– Le traité international destiné à résoudre le conflit portant sur le bruit de trafic aérien
a été ratifié par l’Assemblée fédérale, mais mis en veilleuse par l’Allemagne.

Aménagement du territoire et logement:
– En mars, la loi révisée sur l’aménagement du territoire a été largement acceptée dans
les urnes; seul le canton du Valais l’a très clairement refusée à plus de 80 pourcent de
non.
– Le parlement a chargé le Conseil fédéral, à une large majorité, de classer le projet
visant à abroger la Lex Koller.
– Le Tribunal fédéral a accepté deux plaintes de Helvetia Nostra relatives à la
construction de résidences secondaires après la votation, il a confirmé aussi le droit de
recours de l’organisation.
– Le Conseil fédéral a présenté son projet relatif à la mise en œuvre de l’initiative sur
les résidences secondaires, s’il a été salué par les régions de montagne, des
organisations de protection de la nature et de l’environnement l’ont refusé.
– Un postulat a incité le Conseil fédéral à examiner la prise des mesures
d’accompagnement dans le domaine du logement.

Protection de l'environnement:
– Le Conseil fédéral a décidé d’un contre-projet indirect à l’initiative «pour une
économie durable et fondée sur une gestion efficiente des ressources». Il a envoyé le
projet en consultation.
– Le contre-projet indirect à l’initiative populaire «Eaux vivantes» concernant la
protection et l’utilisation des eaux, effectué en 2011, a provoqué neuf initiatives
cantonales jusqu’à fin 2013; un postulat accepté par le Conseil national exige un
rapport sur les effets de la délimitation des espaces réservés aux eaux sur l’agriculture
et sur les propriétaires de zones à bâtir classées.
– Une initiative parlementaire acceptée par la commission confie au Conseil fédéral
l’élaboration d’un règlement qui devrait condamner l’abandon de déchets sur la voie
public (Littering).
– Le parlement a accepté une révision de la loi sur la réduction du bruit émis par les
chemins de fer. L’objectif est de renforcer la protection contre le bruit pour les
riverains du rail.

Population et travail:
– Le Conseil fédéral a activé la clause de sauvegarde à l’égard des pays de l’Union
européenne.
– Le taux de chômage est passé de 2.9 pourcent à 3.2 pourcent.
– Les salaires nominaux ont progressé de 0.7 pourcent, les salaires réels de 1.0
pourcent.
– Le parlement a rejeté l’initiative populaire sur les salaires minimums.
– Le peuple a accepté une libéralisation des heures d’ouverture des magasins de
stations-services.
– La nouvelle convention collective du travail de l’industrie des machines a introduit
des salaires minimums.

Santé, assistance sociale, sport:
– Dans le cadre de la stratégie «Santé2020», le Conseil fédéral a esquissé les contours
de la politique sanitaire des prochaines années et a ainsi mis sur pied plusieurs
programmes.
– Le parlement a émis un contre-projet à l’initiative «oui à la médecine de famille», ce
qui a provoqué son retrait.
– Le Conseil des Etats s’est penché en tant que premier conseil sur la révision de la loi
sur la transplantation.
– La nouvelle loi relative à la recherche sur l’être humain est entrée en vigueur.
– Suite à l‘élimination de divergences, le parlement a décidé une limitation à durée
déterminée de l’admission des médecins spécialistes.
– Une initiative populaire demandant «davantage de places de formation en médecine
humaine» a été lancée.
– Le peuple a accepté la nouvelle loi sur les épidémies lors d’une votation référendaire.
– La révision de la loi fédérale sur l’alcool a créé plusieurs divergences entre les deux
Chambres.
– Après le refus par le peuple grison, la Suisse ne sera pas candidate à l’organisation des
jeux olympiques d’hiver de 2022.

Assurances sociales:
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– Les initiatives populaires «AVSplus» et «Pour un revenu de base inconditionnel» ont
abouti.
– Le Conseil fédéral a concrétisé sa stratégie de réforme global de la «Prévoyance
vieillesse 2020» laquelle doit amener une consolidation financière du niveau des
prestations.
– Les conseils ont largement rejeté le deuxième paquet de mesure de la révision 6b de
l’AI et enterré ainsi les projets de révisions.
– Après avoir essuyé de nombreuses critiques lors de la consultation, le Conseil fédéral
a renoncé à lancer un contre-projet à l’initiative «Pour une caisse publique
d’assurance-maladie».
– Dans un contexte d’urgence, les conseils ont autorisé temporairement de nouveau
l’admission de médecins spécialistes.

Groupes sociaux:
– Le Conseil fédéral a dévoilé ses premières pistes afin de mettre en œuvre l’initiative
de l’UDC «pour le renvoi des criminels étrangers».
– L’initiative «contre l’immigration de masse» a été refusée par les chambres et les
débuts de campagnes avant la votation populaire ont été enflammés.
– Le référendum lancé par les Verts contre les mesures urgentes décidées dans le
domaine de l’asile a échoué devant le peuple.
– Bien qu’acceptée majoritairement par le peuple, l’initiative demandant l’introduction
d’un article constitutionnel pour la famille n’a pas su convaincre la majorité des cantons
suisses.
– Les chambres fédérales ont refusé l’initiative populaire «financer l’avortement est
une affaire privée».
– L’initiative visant à instaurer des déductions fiscales pour les personnes qui gardent
leurs enfants elles-mêmes a été refusée en votation populaire.
– Le Conseil des Etats a introduit la possibilité pour les couples homosexuels d’adopter
les enfants de leur conjoint. 

Enseignement et recherche:
– Dotée d’un crédit de 305.5 millions, la Suisse participera au programme «Erasmus
pour tous» d’éducation, de formation, de jeunesse et de sport de l’UE (2014-2020).
– La loi sur la formation continue concrétise le mandat constitutionnel de 2006.
– L’initative sur les bourses de l’Union des Etudiant-e-s de Suisse (UNES) est valable. Un
contre-projet indirect du Conseil fédéral a été mis en place.
– Numerus clausus, taxes d’études et sélection qualitative ont animé les débats,
notamment dans le cadre des Ecoles polytechniques fédérales (EPF).
– Le Parlement a validé le crédit de 4'389 millions de francs qui assure la participation
de la Suisse aux programmes-cadres de recherches européens Horizon 2020.

Culture, langues, églises:
– L’acceptation d’un postulat pousse le Conseil fédéral à examiner la possibilité
d’exposer publiquement la collection d’art de la Confédération.
– A l’intention du Parlement, le gouvernement a adopté une révision complète de la loi
sur la protection des biens culturels.
– A Lugano, les enseignants se sont rencontrés dans le cadre de la première conférence
sur un renforcement de l’italien comme troisième langue nationale.
– Le Conseil national a invité le Conseil fédéral à établir un rapport sur la présence de
symboles religieux dans les lieux publics.
– Suite à l’initiative des paroisses qui demande de la désobéissance envers l’église
catholique, les évêques de Bâle, Coire et Saint-Gall ont dû suivre une invitation à
Rome.
– Le rapport du Conseil fédéral sur la situation des musulmans en Suisse n’a relevé
aucune différence religieuse significative.

Médias:
– Selon le conseiller fédéral Maurer mais aussi les auteurs des quatrièmes Annales
«Qualités des médias», il existe des problèmes concernant la diversité des médias qui
diminue.
– Suite à une nouvelle méthode pour mesurer la part d’audience et en raison de la
contestation de ces résultats par les stations privées – «3Plus» en particulier – la
publication du nombre de téléspectateurs a été retardée de plus d’une demie année –
source de colère des annonceurs.
– Le Conseil fédéral a présenté son message pour la modification de la loi sur la radio et
la télévision, avec comme objectif un remplacement de la taxe Billag par une redevance
générale.
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– Malgré les critiques des partis bourgeois et des fournisseurs privés, un changement
de concession a permis à la SRG SSR d’élargir son offre en ligne.
– Dans le cadre d’un rapport en réponse à un postulat, le Conseil fédéral n’a trouvé
aucune lacune dans la législation au sujet des réseaux sociaux.

Partis:
– En 2013, trois partis ont fêté un anniversaire important: le PS a célébré ses 125 ans, les
Verts leur 30 ans et le PBD ses 5 ans d’existence.
– La politique familiale a engendré des tensions au sein du PLR entre les femmes PLR et
la direction du parti. 
– Deux initiatives de l’UDC ont échoué: l’UDC n’avait jamais reçu si peu de soutien
populaire qu’avec son idée d’élection du Conseil fédéral par le peuple. 
– Pour la première fois de son histoire, l’UDC détient plus de 20 sièges dans les
exécutifs cantonaux. 
– Le PDC a connu un revers historique dans le canton du Valais; mais en gagnant un
siège dans le canton de Neuchâtel, il est pour la première fois représenté dans tous les
parlements cantonaux de Suisse. 
– Avec son référendum contre l’acquisition du Gripen, les Vert’libéraux ont été le
premier parti ne se réclamant pas de gauche à s’opposer à un projet d’achat de
l’armée. 
– Alors que le parti de protestation MCG a connu un grand succès à Genève, la Lega a
dû faire le deuil de son fondateur Giuliano Bignasca. 

Associations et autres groupes d’intérêt:
– A la suite de son échec dans le cadre de l’initiative sur les rémunérations abusives,
Economiesuisse s’est fondamentalement restructurée. 
– Pour la première fois, une femme a été élue vice-présidente de l’Union Suisse des
Paysans.
– Les syndicats ainsi que les associations traditionnelles ont dû constater une
régression du nombre de membres.
– Quatre caisses d’assurance-maladie ont quitté l’association Santésuisse et mis en
place une organisation concurrente du nom de Curafutura.
– Une conseillère nationale socialiste a repris la présidence de ATE.

Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

Im Bereich der Familienbesteuerung nahm der Nationalrat in der Sommersession als
Erstrat eine Motion Bischof (cvp, SO) zur Beseitigung der sogenannten Heiratsstrafe an.
Dieser Vorstoss forderte den Bundesrat auf, eine Gesetzesrevision vorzulegen, welche
der steuerlichen Benachteiligung von Verheirateten gegenüber Konkubinatspaaren und
Alleinstehenden sowie von Einverdiener- gegenüber Doppelverdienerehepaaren auf
Ebene des Bundes und der Kantone ein Ende setzt. 1

MOTION
DATUM: 17.06.2011
LAURENT BERNHARD

Nachdem sich der Nationalrat im März 2016, kurz nach der Ablehnung der Volksinitiative
"Für Ehe und Familie - gegen die Heiratsstrafe", im Rahmen einer Motion FK-NR für die
Individualbesteuerung ausgesprochen hatte, nahm der Ständerat im Juni 2016 eine
Motion Bischof (cvp, SO) mit 25 zu 18 Stimmen an, die vom Bundesrat explizit verlangte,
die Heiratsstrafe auf dem "Wege der gemeinschaftlichen Besteuerung" abzuschaffen,
und schuf damit eine indirekte Differenz zur grossen Kammer. Der Bundesrat hatte
sich, wie bereits zuvor im Nationalrat, gegen die Annahme des Lösungsvorschlages
ausgesprochen, da er einen Kompromiss als einzigen Weg zur Problemlösung
erachtete. 2

MOTION
DATUM: 13.06.2016
DAVID ZUMBACH

Der Nationalrat sah sich bezüglich der Motion Bischof zur Beseitigung der sogenannten
Heiratsstrafe vor einer komplizierten Situation. Noch im März 2016 hatte er sich im
Rahmen der Motion „Individualbesteuerung auch in der Schweiz. Endlich
vorwärtsmachen“ für die Individualbesteuerung ausgesprochen, jetzt empfahl ihm seine
WAK-NR knapp mit 12 zu 11 Stimmen bei 1 Enthaltung die Annahme einer Motion zur
Abschaffung der Heiratsstrafe durch gemeinschaftliche Besteuerung. In der
Zwischenzeit hatte der Bundesrat zudem entschieden, bis Ende März 2017 eine
Botschaft zur Beseitigung der Heiratsstrafe nach dem Modell „Mehrfachtarif mit

MOTION
DATUM: 14.12.2016
ANJA HEIDELBERGER
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alternativer Steuerberechnung“ zu erarbeiten und erachtete die Annahme der Motion
Bischof daher als weiteres Hindernis auf dem Weg zur Lösung dieses seit 32 Jahren
bestehenden Problems. Im Namen der Minderheit der Kommission beanstandete
Kathrin Bertschy (glp, BE) zudem, dass die Motion lediglich eine der beiden im Begriff
der Heiratsstrafe enthaltenen Problematiken löse. So verhindere sie zwar, dass
Verheiratete unter bestimmten Konstellationen mehr Steuern zahlen als
Nichtverheiratete, sie schaffe aber keine positiven Arbeitsanreize für Zweitverdienende
und bevorzuge daher ein Ehemodell gegenüber anderen. Der einzige Weg, beide
Problematiken anzugehen, stelle die Individualbesteuerung dar. Leo Müller (cvp, LU) sah
hingegen in der Annahme der Motion eine Möglichkeit, deren Anliegen in die
Überlegungen des Bundesrates einfliessen zu lassen, zumal sich in der WAK-NR eine
Mehrheit für eine gemeinschaftliche Besteuerung von Ehepaaren und eingetragenen
Partnerschaften finden liess. Der Entscheid des Nationalrats fiel in der Folge ähnlich
knapp aus wie derjenige der Kommission: Mit 96 zu 89 Stimmen nahm die grosse
Kammer die Motion an. 3

Noch in der Wintersession bereinigte auch der Ständerat die zwei
Kommissionsmotionen (Mo. 17.3706 sowie 17.3665) zum Verzicht auf die Revision des
Steuerstrafrechts. Dabei erklärte Pirmin Bischof (cvp, SO) offen, dass die verfahrene
Situation der Volksinitiative „Ja zum Schutz der Privatsphäre”, die vom Nationalrat
zweimal zur Annahme und vom Ständerat zweimal zur Ablehnung empfohlen worden
war, Grund für diese Motionen sei. So sei die Initiative gemäss den Initianten aufgrund
dieser angestrebten Revision des Steuerstrafrechts eingereicht worden. Entsprechend
gebe es Signale des Initiativkomitees, wonach dieses bei einem Verzicht auf diese
Vorlage seine Initiative zurückziehen würde. Roberto Zanetti (sp, SO) ergänzte die
bereits in der Nationalratsdebatte geäusserten Argumente gegen den Verzicht auf die
Revision um den Hinweis, dass 21 Kantone in der Vernehmlassung die Notwendigkeit
einer Revision bejaht hätten. Auch wenn die veraltete Vorlage somit abgeschrieben
werden würde, seien die formaltechnische Optimierung und die Bekämpfung von
Steuervergehen „weiterhin auf dem Tisch”. Stillschweigend nahm der Ständerat im
Anschluss die beiden Motionen an. Somit verzichtete das Parlament schliesslich nach
langen Diskussionen auf eine Revision des Steuerstrafrechts. Die Andeutungen und
Ankündigungen, wonach ein solcher Verzicht die Initianten der „Matter-Initiative”
beeinflussen könnte, erwiesen sich kurz darauf als richtig: Im Januar 2018 zogen die
Initianten ihre Initiative mit der Begründung zurück, durch den Verzicht auf die Revision
des Steuerstrafrechts ihr Hauptziel auf Gesetzesebene erreicht zu haben. 4

MOTION
DATUM: 12.12.2017
ANJA HEIDELBERGER

In der Frühjahrssession 2018 bereinigte der Ständerat mit den Standesinitiativen des
Kantons Aargau (St.Iv. 16.318), des Kantons Zürich (St.Iv. 06.302), des Kantons Bern (St.Iv.
07.305) und des Kantons Basel-Stadt (St.Iv. 08.318) sowie einer Motion FK-NR (Mo.
16.3006) einige Altlasten zum Thema Heiratsstrafe und Individualbesteuerung. Konkret
forderten die älteren drei Standesinitiativen sowie die Motion eine Ablösung der
Ehepaar- und Familienbesteuerung durch eine Individualbesteuerung bei den
Einkommenssteuern respektive den direkten Steuern und den kantonalen Einkommens-
und Vermögenssteuern. Die Standesinitiative des Kantons Aargau ergänzte die
entsprechenden Forderungen um Aspekte der Sozialversicherungen. Bereits im Februar
hatte die WAK-SR die Vorstösse vorberaten und mit 7 zu 5 (Standesinitiative Aargau), 10
zu 1 (übrige Standesinitiativen) und 8 zu 2 (Motion) beantragt, ihnen keine Folge zu
geben. Begründet wurden diese Entscheide damit, dass dem Bundesrat der
entsprechende Auftrag mit der Annahme der Motion Bischof (cvp, SO) bereits erteilt
worden sei, weshalb die Botschaft des Bundesrates abgewartet und nicht parallel an
einer eigenen Version gearbeitet werden solle. Um Druck auf den Bundesrat ausüben zu
können, beantragte eine Kommissionsminderheit die Annahme der aargauischen
Standesinitiative. 

In der Ständeratsdebatte verwies Kommissionspräsident Bischof (cvp, SO) auf die
Kommissionsempfehlung und erklärte überdies kurz die Vorgeschichte der drei älteren
Standesinitiativen. Entgegen der Empfehlung der Kommission hatte der Ständerat den
drei Initiativen 2009 knapp zugestimmt, der Nationalrat hatte sie jedoch noch im
selben Jahr abgelehnt. Anschliessend wurde ihre Beratung bis nach der Abstimmung
über die Initiative „für Ehe und Familie - gegen die Heiratsstrafe” sistiert. Eine
Behandlung dieser doch relativ lange zurückliegenden Vorstösse ist möglich, weil es vor
Juni 2013 keine Behandlungsfristen gab. Behandelt würden die Vorlagen aber in der
aktuellen Frühjahrssession, weil die Behandlungsfrist der im Jahr 2016 eingereichten

STANDESINITIATIVE
DATUM: 26.02.2018
ANJA HEIDELBERGER
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Standesinitiative des Kantons Aargau bald ende und sie nicht sistiert werden könne,
erklärte Bischof. Minderheitensprecher Graber (cvp, LU) kehrte zu den inhaltlichen
Aspekten zurück und betonte, dass die aargauische Standesinitiative weitergehe als die
angenommene Motion Bischof: Sie schliesse eben auch sozialversicherungsrechtliche
Forderungen ein. Zudem bemängelte er, dass der Bundesrat aufgrund der Priorisierung
der Steuervorlage 17 die Motion Bischof liegen lasse, wodurch sie womöglich in
Vergessenheit geraten könne. Um dies zu verhindern, solle man die aargauische
Standesinitiative annehmen und so weiter Druck auf den Bundesrat ausüben.
Schliesslich entschied sich Ständerat aber gegen alle fünf Vorlagen: Mit 25 zu 17
Stimmen (bei 2 Enthaltungen) sprach er sich dagegen aus, der aargauischen
Standesinitiative (St. Iv. 16.318) Folge zu geben. Dasselbe Verdikt traf stillschweigend
auch die übrigen drei Standesinitiativen, während die Motion der FK-NR ohne
Gegenantrag abgelehnt wurde. 5

Im Februar 2018 hatte die FK-SR die Motion der FK-NR über die Individualbesteuerung
zusammen mit weiteren Vorstössen zum Thema Heiratsstrafe (St. Iv. 06.302, St. Iv.
07.305, St. Iv. 08.318, St. Iv. 16.318) vorberaten und mit 8 zu 2 Stimmen beantragt, ihr
keine Folge zu geben. Dem Bundesrat sei der in der Motion enthaltene Auftrag bereits
mit der Annahme der Motion  Bischof (cvp, SO) erteilt worden, folglich solle man die
entsprechende Botschaft des Bundesrates abwarten. In der Ständeratsdebatte in der
Frühjahrssession 2018 standen die übrigen Vorstösse zum Thema im Mittelpunkt der
Aufmerksamkeit, wobei sich der Rat gegen alle aktuellen Vorschläge zur Abschaffung
der Heiratsstrafe aussprach und die Motion der FK-NR ohne Gegenantrag ablehnte. 6

MOTION
DATUM: 26.02.2018
ANJA HEIDELBERGER

Als Reaktion auf die Vernehmlassung wurde in den Medien anfänglich insbesondere der
sogenannte «Plan C», der Vorschlag der CVP zur Aufteilung der Reform, diskutiert. Eva
Herzog (BS, sp) erklärte als Vizepräsidentin der FDK, dass die Kantone eine Aufteilung
der Reform nicht goutieren würden. Da nicht alle von ihnen die Gewinnsteuern beliebig
senken könnten, seien spezifische Steuerinstrumente wie die Patentbox und die
zinsbereinigte Gewinnsteuer vonnöten. Ausführlich debattiert wurde auch die
Problematik des Zeitdrucks. Im Dezember 2017 war bekannt geworden, dass die EU die
Schweiz auf die sogenannte «graue Liste» der steuerlich nicht konformen Drittstaaten
gesetzt hatte. Würden die verpönten Privilegien nicht bis Ende 2018 abgeschafft, wozu
sich die Schweiz 2014 verpflichtet hatte – jedoch ohne einen zeitlichen Rahmen zu
nennen –, seien Sanktionen durch die EU-Mitgliedstaaten möglich. Ebenfalls verstärkt
wurde der Zeitdruck durch den internationalen Trend zur Senkung der
Unternehmenssteuern – besonders prominent in den Medien behandelt wurde der
Entscheid der USA, die Konzerngewinnsteuern per 1. Januar 2018 von 35 auf 20 Prozent
zu senken. Die Schweiz müsse somit bezüglich Unternehmenssteuern möglichst rasch
Rechts- und Planungssicherheit schaffen, erklärte zum Beispiel Eva Herzog. Dem
pflichtete auch Finanzminister Maurer bei: Falls möglich sei die SV17 in nur zwei
Sessionen vom Parlament zu verabschieden. Man müsse zudem darum besorgt sein,
dass kein Referendum gegen das Gesetz ergriffen werde. Dadurch könnten erste
Massnahmen anfangs 2019, der Hauptteil des Gesetzes anfangs 2020 in Kraft treten. 
Inhaltlich wurde in den Medien insbesondere über die Massnahmen zur sozialen
Kompensation diskutiert. Die Vernehmlassungsteilnehmenden hatten sich mit der
Erhöhung der minimalen Kinderzulagen nicht zufrieden gezeigt. Der Vorschlag sei
sachfremd und habe auch mit Sozialpolitik nichts zu tun, war zum Beispiel in der NZZ zu
lesen. Als Alternative hatten TravailSuisse und Centre Patronal in der Vernehmlassung
die Einführung eines Vaterschaftsurlaubs – wie ihn ihre Initiative vorsieht –
vorgeschlagen. Ein Vaterschaftsurlaub von 20 Tagen, bezahlt über die
Erwerbsersatzordnung, in die Arbeitgeber und Arbeitnehmer je 0.0275 Lohnprozente
zusätzlich zu bezahlen hätten, würde gemäss Adrian Wüthrich (BE, sp), Präsident der
TravailSuisse, einen regelrechten «Referendumsblocker» darstellen. Der Vorschlag fand
in den Medien jedoch kaum Anklang: Jean-François Rime (svp, FR) zum Beispiel betonte
als Präsident des Gewerbeverbandes, dass durch eine solche Regelung die SV17 den
KMU nur noch mehr Nachteile bringen würde. Auch die SP zeigte sich mit dem
Vorschlag nicht zufrieden: Man unterstütze zwar einen Vaterschaftsurlaub, dieser
müsse jedoch nicht in Kombination mit der Steuervorlage 17 eingeführt werden, erklärte
SP-Vizepräsident Beat Jans (sp, BS). Auch Pirmin Bischof (cvp, SO) schlug eine
alternative Massnahme zur sozialen Kompensation vor: Der Bund solle den Kantonen
Geld für soziale Massnahmen bezahlen, die Kantone sollen aber selbst entschieden
können, für welche sozialen Zwecke sie dieses Geld einsetzten. 
Die grössten Chancen schrieben die Medien gemeinhin einer Korrektur des

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 21.03.2018
ANJA HEIDELBERGER
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Kapitaleinlageprinzips (KEP) zu: In der Unternehmenssteuerreform II war eine
Möglichkeit für Unternehmen geschaffen worden, Kapitaleinlagen an die Aktionäre
zurückzuzahlen, ohne dass diese verrechnungs- oder einkommenssteuerpflichtig sind –
was faktisch eine steuerfreie Auszahlung von Dividenden bedeutet. Dadurch entstehen
dem Bund, wie eine Schätzung der ESTV zeigte, Steuerausfälle zwischen CHF 400 Mio.
und CHF 600 Mio. pro Jahr, wobei Neuzuzüge nicht berücksichtigt sind. Werden diese
eingerechnet, geht die ESTV trotz mangelnder Daten davon aus, dass die Steuerausfälle
durch eine Steigerung des BIP und der Steuereinnahmen kompensiert werden können.
Eine Korrektur des KEP sei im Parlament nicht chancenlos, erklärte zum Beispiel der
Tages-Anzeiger, zumal Pirmin Bischof 2011 mit seiner Motion (Mo. 11.3462), die ebenfalls
eine Einschränkung des KEP gefordert hatte, nur knapp gescheitert war. Sollte es
dadurch gelingen, die SP ins Boot zu holen und von der Ergreifung eines Referendums
abzubringen, wäre das womöglich für die Bürgerlichen ein gangbarer Weg, war
mehrfach zu lesen. Beat Jans zumindest nannte die Korrektur des KEP «eine der
wichtigsten Massnahmen» zur Findung eines Kompromisses bei der Steuervorlage 17.
Andererseits befürchtete zum Beispiel Hannes Germann (svp, SH), dass eine solche
Regelung grosse Verunsicherung bei den Unternehmen, insbesondere bei denjenigen,
die unter anderem aufgrund der bestehenden Regelung zum KEP in die Schweiz
gekommen waren, auslösen würde. 
Thematisiert wurden in den Medien schliesslich auch Auswirkungen auf die NFA: Um
Verzerrungen in der NFA durch Änderungen der Unternehmenssteuern zu verhindern,
muss das Gewicht der Unternehmenssteuern im Finanzausgleich reduziert werden. Dies
soll in der NFA zu Verschiebungen in zwei- bis dreistelliger Millionenhöhe führen,
wovon gemäss Berechnungen des Tages-Anzeigers mit Zahlen der Finanzverwaltung vor
allem Geberkantone profitierten. Die Nehmerkantone würden demnach deutlich
weniger erhalten als bisher, teilweise seien ihre Verluste in der NFA sogar grösser als
die zusätzlichen Einnahmen durch die Erhöhung des Kantonsanteils. Um diese
Problematik abzuschwächen, enthält die SV17 einen Ergänzungsbeitrag für
ressourcenschwache Kantone in der Höhe von CHF 180 Mio., der aus dem auslaufenden
Härteausgleich finanziert wird und die Situation der betroffenen Kantone während
sieben Jahren verbessert.

Im März 2018 präsentierte der Bundesrat schliesslich seine Botschaft zur Steuervorlage
17. Dabei nahm er nur eine gewichtige Änderung gegenüber der
Vernehmlassungsvorlage vor: Er steigerte den Kantonsanteil an den direkten Steuern
von 20.5 Prozent auf 21.2 Prozent, wie es unter anderem die Kantone in der
Vernehmlassung deutlich gefordert hatten. Überrascht zeigten sich die Medien vor
allem darüber, dass der Bundesrat trotz breiter Forderungen auf eine Einführung der
zinsbereinigten Gewinnsteuer verzichtete. Die Version der Steuervorlage 17, die der
Bundesrat dem Parlament zur Beratung vorlegte, beinhaltete somit als Ausgleich zur
Abschaffung der Steuerprivilegien für Statusgesellschaften eine Steigerung des
Kantonsanteils an den direkten Bundessteuern von 17 auf 21.2 Prozent, was den
Kantonen CHF 990 Mio. pro Jahr einbringt und es ihnen erlauben soll, ihre
Gewinnsteuern zu senken. Ressourcenschwache Kantone erhalten im Rahmen der NFA
zudem während sieben Jahren zusätzlich CHF 180 Mio. Die Kantone führen
obligatorisch Patentboxen für in der Schweiz patentierte Erfindungen sowie fakultativ
einen Steuerabzug von maximal 50 Prozent auf in der Schweiz getätigte Forschung und
Entwicklung ein. Im Vergleich zur Unternehmenssteuerreform III wird auf die stark
umstrittene zinsbereinigte Gewinnsteuer verzichtet. Die Steuerabzüge dürfen
zusammen nicht mehr als 70 Prozent des steuerbaren Gewinns ausmachen (USR III:
80%). Ebenfalls im Unterschied zur USR III wird eine Gegenfinanzierung durch die
Unternehmen eingeführt: Die Dividendenbesteuerung wird beim Bund auf 70 Prozent
(Status Quo: 60%) und bei den Kantonen auf mindestens 70 Prozent erhöht (Status Quo:
zwischen 35% und 70%). Zudem werden als sozialpolitische Kompensation die
Mindestvorgaben für die Kinder- und Ausbildungszulage um CHF 30 auf CHF 230
respektive CHF 280 erhöht. Im Unterschied zum abgelehnten Vorschlag der USR III
enthält die Steuervorlage 17 somit deutlich weniger neue Steuerprivilegien sowie eine
Erhöhung der Dividendenbesteuerung und der minimalen Kinderzulagen. Infolgedessen
weist diese Version der SV17 eine gewisse Ähnlichkeit mit dem kurz nach Ablehnung der
USR III als «Plan B» bezeichneten Szenario auf. 
Die Voto-Analyse zur USR III hatte gezeigt, dass die Stimmbürger sich insbesondere
auch vor den unsicheren Konsequenzen der Vorlage gefürchtet hatten. Aus diesem
Grund hatte Bundesrat Maurer die Kantone im Rahmen der SV17 beauftragt, ihm ihre
Reformpläne mitzuteilen, so dass diese bei der Berechnung der finanziellen
Auswirkungen ebenfalls berücksichtigt werden können. Ausser den Kantonen Obwalden,
Luzern und Appenzell-Ausserrhoden, die schon über tiefe bis rekordtiefe
Gewinnsteuern verfügen, gaben alle Kantone an, eine Reduktion ihrer Gewinnsteuern zu
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planen. In 17 Kantonen sollen die Gewinnsteuern sogar unter 14 Prozent gesenkt
werden, wodurch diese gemäss Tages-Anzeiger weltweit zu den steuergünstigsten
Standorten gehören würden. Durchschnittlich planen die Kantone, ihre Gewinnsteuern
von 19.6 auf 14.5 Prozent zu senken. Dies bringe gemäss Berechnungen, welche die ESTV
als Grundlage für die bundesrätliche Botschaft vorgenommen hatte, jährliche statische
Kosten von CHF 1.8 Mrd. mit sich: CHF 700 Mio. auf Bundes- und CHF 1.1 Mrd. auf
Kantonsebene. Diese Schätzung ergänzte die ESTV durch dynamische Elemente wie
steigende Investitionsvolumen der Unternehmen durch die tieferen Steuern,
Standortverlagerungen verschiedener Unternehmen in die Schweiz oder die Umleitung
von Gewinnen in die Schweiz und erstellte 40 Szenarien zur Entwicklung der Einnahmen
von Bund, Kantonen und Gemeinden. Im schlechtesten Szenario wird der Bund auch
langfristig Verluste von CHF 1 Mrd. pro Jahr einfahren. Im mittleren Szenario, das
Finanzminister Maurer präsentierte, werden durch die SV17 langfristig Mehreinnahmen
von CHF 1.4 Mrd. pro Jahr generiert, im besten Szenario sogar Mehreinnahmen von CHF
6 Mrd. Ab wann genau diese positiven Effekte eintreten, ist unsicher; kurz- und
mittelfristig rechnet die ESTV im mittleren Szenario jedoch mit Mindereinnahmen in der
Höhe von CHF 2.5 Mrd. jährlich. 
Diese Schätzungen wurden von mehreren Seiten kritisiert, da sie neben Annahmen zu
den Reaktionen der Unternehmen auch auf Annahmen zu Gewinnsteuersätzen und
Steuerprivilegien im Ausland beruhen. Zudem gehe die Studie gemäss
Gewerkschaftsbund davon aus, dass die staatliche Bildung irrelevant sei oder nicht von
der Steuerreform beeinflusst werde. Sie berücksichtige den kantonalen
Steuerwettbewerb nicht und überschätze die Kosten einer Ablehnung der SV17 – diese
werden von der Studie im mittleren Szenario auf CHF 9 Mrd. geschätzt. Finanzminister
Maurer nannte die Studie «wissenschaftlich erhärtet», aus Zeitgründen sei sie jedoch
nicht von Externen überprüft worden. Was die Studie gemäss SGB jedoch gut aufzeige,
sei, dass die Steuerbelastung für bisher «normal» besteuerte Unternehmen – für
inlandorientierte KMU, wie es die NZZ erklärte – deutlich sinke, während sie für die
bisher steuerprivilegierten Firmen – für internationale Grosskonzerne – steige. 7

Als Antwort auf die Motionen der FDP.die Liberalen-Fraktion (Mo. 04.3276, Mo.
05.3299) und von Pirmin Bischof (cvp, SO) (Mo. 10.4127, Mo. 16.3044) sowie der
Postulate der BDP-Fraktion (Po. 11.3545) und der FK-NR (Po. 14.3005) unterbreitete der
Bundesrat im März 2018 dem Parlament die Botschaft zur Änderung des
Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer bezüglich einer ausgewogenen Paar-
und Familienbesteuerung. Die entsprechenden Vorstösse beantragte er zur
Abschreibung. 
In den Motionen war bemängelt worden, dass Zweiverdienerehepaare mit höheren
Einkommen sowie Rentnerehepaare mit mittleren und höheren Einkommen bisher
steuerlich stärker belastet worden waren als Konkubinatspaare in gleichen
wirtschaftlichen Verhältnissen. Auch die Belastungsrelation zwischen Einverdiener- und
Zweiverdienerehepaaren wurde als unausgewogen kritisiert. Die neue Regelung sollte
daher gegenüber verschiedenen Partnerschafts- und Familienmodellen möglichst
neutral sein und zu ausgewogenen Belastungsrelationen führen. Dazu wird das Modell
«Mehrfachtarif mit alternativer Steuerberechnung» eingeführt, bei dem die
Steuerbehörden sowohl die Steuerbelastung der Ehepaare bei ordentlicher
gemeinsamer Veranlagung – also bei Addition der Einkommen –, als auch eine
alternative Steuerbelastung unter Berücksichtigung der tatsächlichen Abzüge der
Ehepartner, wie sie auch bei Konkubinatspaaren zur Anwendung kommt, berechnen.
Der tiefere der beiden Steuerbeträge wird dem Ehepaar in Rechnung gestellt. Somit
stelle diese Lösung gemäss der bundesrätlichen Botschaft einen Kompromiss zwischen
Individual- und gemeinsamer Ehepaarbesteuerung dar, wobei sich die Belastung der
Zweiverdienerehepaare derjenigen bei einer Individualbesteuerung annähere. Da durch
diese Änderung aber die Belastungsunterschiede zwischen Einverdiener- und
Zweiverdienerehepaaren anstiegen, werde ein Einverdienerabzug in der Höhe von CHF
8100 geschaffen. 
Bisher waren Ehepaare bei der direkten Bundessteuer gemäss Botschaft auch
benachteiligt, weil alleinerziehende Personen sowie im Konkubinat lebende Personen
mit Kindern den sogenannten Elterntarif, den Verheiratetentarif mit einem Abzug vom
Steuerbetrag, geltend machen konnten, jedoch ohne dass ihre Einkommen addiert
wurden. Um diese „verfassungswidrige Privilegierung von Konkubinatspaaren mit
Kindern“, wie sie die Botschaft nennt, zu beseitigen, kommt neu für sämtliche
unverheirateten Personen mit Kindern der Grundtarif zur Anwendung. Folglich steigt
aufgrund der Gesetzesänderung die Steuerbelastung von Konkubinatspaaren mit
Kindern in Abhängigkeit des Einkommens. Auch für Ehepaare mit Kindern wird bei der
alternativen Steuerberechnung somit der Grundtarif verwendet; ansonsten wären die
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Mindereinnahmen bei der direkten Bundessteuer deutlich höher ausgefallen. Diese
Mehrbelastung gegenüber geltendem Recht wird jedoch für alleinerziehende Eltern, die
mitunter am stärksten durch Armut und andere soziale Benachteiligungen bedroht sind,
durch einen Abzug in der Höhe von CHF 11‘500 verhindert. Nicht betroffen von diesen
Regelungen ist der mit dem Bundesgesetz über die steuerliche Entlastung von Familien
mit Kindern eingeführte Abzug vom Steuerbetrag von CHF 251 pro Kind, der weiterhin
allen Eltern zur Verfügung steht. 
Insgesamt wird die Gesetzesänderung Minderheinnahmen bei der direkten
Bundessteuer von CHF 1.15 Mrd. mit sich bringen, wovon CHF 950 Mio. auf den Bund
und CHF 200 Mio. auf die Kantone entfallen. Der Bundesrat betonte jedoch, dass sie
verglichen mit anderen Modellen zur Abschaffung der sogenannten «Heiratsstrafe»
weniger Mindereinnahmen verursache. Er gehe zudem davon aus, dass die tiefere
Grenzsteuerbelastung die Arbeitsanreize erhöhe und somit ein mittelfristiger
Beschäftigungseffekt von rund 15'000 Vollzeitstellen festzustellen sein werde. 

Die Medien beschrieben die Vorlage tags darauf mehrheitlich als Übergang von der
Ehestrafe zur Konkubinatsstrafe. So würden 90 Prozent der Ersparnisse 11 Prozent aller
Ehepaare – denjenigen mit einem steuerbaren Einkommen über CHF 100'000 – zugute
kommen, während die Steuerabzüge von Konkubinatspaaren mit Kindern aufgrund des
wegfallenden Elterntarifs anstiegen. 8

Von einem «halben Wunder» (Christian Levrat, sp, FR) über eine «Schnapsidee»
(Michael Hermann im Tages-Anzeiger) bis hin zu einem «Affront gegen die direkte
Demokratie» (Michael Schönenberger in der NZZ) reichten die Beurteilungen des Coups
der WAK-SR. Diese hatte in der Pressekonferenz nach ihrer ersten Sitzung zur
Steuervorlage 17 alle überrascht, indem sie sich einstimmig für einen eigenen, neuen
Vorschlag zur SV17 ausgesprochen hatte: Als soziale Ausgleichsmassnahme soll nicht
mehr wie vom Bundesrat vorgeschlagen der Mindestansatz für das Kindergeld erhöht,
sondern mehr Geld für die AHV zur Verfügung gestellt werden. Pro Franken, der durch
die Steuererleichterungen für Unternehmen weniger an Steuereinnahmen generiert
wird, soll ein Franken in die AHV fliessen. Da die WAK-SR mit Kosten von CHF 2.1 Mrd.
rechnet, soll entsprechend derselbe Betrag der AHV zu Gute kommen, was diese
finanziell bis 2024 oder 2025 absichern soll. Dazu sollen zukünftig das ganze
Demografieprozent der Mehrwertsteuer in die AHV fliessen (CHF 520 Mio.) und der
Bundesbeitrag an die AHV von 19.55 auf 20.2 Prozent (CHF 300 Mio.) sowie die
Lohnbeiträge von Arbeitgebern und Arbeitnehmern um je 0.15 Prozentpunkte erhöht
werden (CHF 1.2 Mrd.). Dies war jedoch nicht die einzige Neuerung der Kommission: Bei
der Gegenfinanzierung reduzierte sie die minimale kantonale Dividendensteuer von 70
auf 50 Prozent, was ungefähr CHF 300 Mio. kostet. Damit soll ein Referendum des SGV
oder von Swiss Family Business verhindert werden. Stattdessen soll das
Kapitaleinlageprinzip (KEP) mit einer Rückzahlungsregel und einer Teilliquidationsregel
eingeschränkt werden: Zukünftig sollen Reserven aus Kapitaleinlagen höchstens in dem
Umfang steuerfrei ausgeschüttet werden können, in dem auch steuerbare
Dividendenzahlungen vorgenommen werden (Rückzahlungsregel). Beim Rückkauf
eigener Aktien müssen solche Reserven zudem im gleichen Umfang reduziert werden
wie die Gewinnreserven (Teilliquidationsregel). Diese Regelung gilt jedoch nur für in der
Schweiz kotierte Firmen, nicht aber für Kapitaleinlagereserven, die innerhalb eines
Konzerns zurückbezahlt werden oder die im Rahmen eines Zuzugs in die Schweiz nach
Inkrafttreten der Unternehmenssteuerreform II entstanden sind. Dies soll Bund und
Kantonen Mehreinnahmen von CHF 150 Mio. generieren. Auch die sogenannte Lex
Zürich soll nun doch eingeführt werden, wobei die zinsbereinigte Gewinnsteuer in
«Abzug für Eigenfinanzierung» umbenannt wird und nur Hochsteuerkantonen, in denen
die effektive Steuerbelastung für Unternehmen auf allen drei Ebenen über 18.03
Prozent liegt – konkret also nur dem Kanton Zürich –, zur Verfügung stehen soll. 

Entstanden war der Kompromiss der Kommission gemäss «NZZ am Sonntag» und Tages-
Anzeiger durch Verhandlungen der «Schattenregierung aus dem Stöckli», wie es die
«NZZ am Sonntag» formulierte: Der Luzerner CVP-Ständerat Konrad Graber soll die
Initiative ergriffen und Ständeratspräsidentin und Kontaktfrau zum Arbeitgeberverband
Karin Keller-Sutter (fdp, SG), SP-Präsident Christian Levrat, Kommissionspräsident
Pirmin Bischof (cvp, SO), Ruedi Noser (fdp, ZH) als Kontakt zu Economiesuisse sowie
Gewerkschaftspräsident Paul Rechsteiner (sp, SG) ins Boot geholt haben. Sie alle seien
sich der Relevanz der SV17 und der sozialpolitischen Kompensation bewusst gewesen,
hätten aber die Erhöhung der Kinderzulagen für ein untaugliches Instrument gehalten
und sich vor einem Referendum – sei es von bürgerlicher Seite aufgrund der Erhöhung
der Dividendenbesteuerung und der Kinderzulagen oder von linker Seite wegen der
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geplanten Steuerrabatte – gefürchtet. In der Kommission sei man sich daher einig
gewesen, dass man einen Kompromiss finden müsse, der von allen grossen Parteien und
Organisationen mitgetragen werde. Trotz grosser inhaltlicher Unterschiede hätten sich
alle dreizehn Mitglieder der WAK-SR einstimmig für das vorgeschlagene Konzept
ausgesprochen. 

Die bürgerlichen Parteien und Verbände zeigten sich von diesem Kompromiss nicht
begeistert. Die SVP, die GLP, Economiesuisse und der Arbeitgeberverband
beanstandeten die Vermischung des Finanz- und Gesundheitsdossiers und sprachen
sich gegen sachfremde Verknüpfungen aus. Diese würden es den Bürgern
verunmöglichen, sich frei für oder gegen die verschiedenen Elemente des Deals zu
entscheiden. Eine «Verknüpfung sachfremder Themen grenzt an Nötigung des
Stimmvolks», betonte Jürg Grossen (glp, BE). In den Medien und im Parlament war man
sich zudem nicht sicher, ob eine solche Verknüpfung verfassungsrechtlich zulässig sei;
verschiedene Parlamentarierinnen und Parlamentarier betonten, dass eine
entsprechende Volksinitiative wohl wegen fehlender Einheit der Materie für ungültig
erklärt werden würde. Die WAK-SR hatte diesbezüglich ein schriftliches Gutachten
beim Bundesamt für Justiz (BJ) eingeholt, welches den Kompromiss für «vertretbar»
hielt. Zwar gelte das Gebot der Einheit der Materie auch bei Gesetzesvorlagen, solle
dort aber «nicht mit derselben Strenge gehandhabt werden [...] wie bei Teilrevisionen
der Verfassung», erklärte das BJ. Das Gesetzgebungsverfahren sei strukturell einer
Totalrevision, bei der die Einheit der Materie nicht relevant sei, näher als eine
Volksinitiative. Dem Gesetzgeber stehe daher bei der Kompromissfindung ein
vergleichsweise grosser Gestaltungsspielraum zu. Des Weiteren kritisierten Exponenten
der SVP, FDP und des Gewerbeverbandes insbesondere die Finanzspritze an die AHV
ohne Erhöhung des Frauenrentenalters. Es bedürfe dringend auch Massnahmen auf
Leistungsseite, war mehrfach zu vernehmen, zumal die Linke aufgrund dieser
Zusatzfinanzierung später womöglich nicht mehr für eine umfassende AHV-Reform
gewonnen werden könne, da man ihr nichts mehr anzubieten habe. Der
Arbeitgeberverband, einer der vehementesten Kritiker des Kompromisses, schlug daher
vor, das Rentenalter der Männer auf 66, das der Frauen auf 65 Jahre zu erhöhen. Auch
die Jungparteien der Grünen, der SVP, der FDP, der CVP und der BDP erklärten ihre
Ablehnung des Vorschlags; die jungen Grünliberalen drohten sogar damit, allenfalls das
Referendum zu ergreifen. Die Jungparteien kritisierten vor allem die starke
Umverteilung von Jung zu Alt, durch welche die Jungen einmal mehr die ganze Last der
Revision der Altersvorsorge tragen müssten. Das strukturelle Problem der AHV werde
durch finanzielle Zuschüsse auf Kosten der Jungen überdeckt, aber nicht gelöst,
erklärte zum Beispiel der Präsident der Jungfreisinnigen, Andri Silberschmidt. 

Gemischt waren auch die Rückmeldungen von linker Seite: Die SP nannte den
Vorschlag «akzeptabel». Der SGB sprach sich für den Kompromiss aus, TravailSuisse gab
sich zwar erst kritisch, liess aber durchblicken, den Kompromiss wohl auch
mitzutragen. SP-Präsident Christian Levrat betonte, dass dieser Vorschlag zum sozialen
Ausgleich beitrage: Dadurch dass die Summe der Lohnbeiträge bis zu einem jährlichen
Bruttolohn von CHF 130‘000 höher sei als die Summe der erhaltenen AHV-Renten,
finanzierten 7 Prozent der Grossverdiener faktisch die AHV-Reform. Personen mit
tiefen oder mittleren Löhnen würden also davon profitieren. Diese Argumentation
überzeugte die Grünen, Teile der SP und verschiedene entwicklungspolitische NGOs
jedoch nicht. Sie erklärten, die Vorlage nicht unterstützen zu wollen, da diese zu
enormen Steuerausfällen führe, den internationalen Steuerwettbewerb weiter anheize
und gegenüber ärmeren Staaten unfair sei. Zudem handle es sich bei dem AHV-
Zuschuss nicht um eine Kompensation, wie viele Befürworter des Vorschlags loben
würden, da einmal mehr die Arbeitnehmenden die entstehenden Kosten übernehmen
müssten und nicht die Unternehmen. 

Neben den Parteien und Verbänden äusserte auch ein Teil der Kantone Kritik am
Kompromissvorschlag. Mit der Wiederaufnahme der zinsbereinigten Gewinnsteuer war
die WAK-SR einer Forderung von Kanton und Stadt Zürich nachgekommen. «Wir
mussten Zürich, dem Wirtschaftsmotor der Schweiz, in diesem Punkt
entgegenkommen», erklärte Christian Levrat. Da das Instrument stark umstritten ist,
sah man es aber nur für Hochsteuerkantone vor, obwohl es elf weitere Kantone
ebenfalls gerne angewendet hätten. Diese Regelung verstosse gegen das Gebot der
Gleichbehandlung und verhindere einen fairen Steuerwettbewerb, befand Cornelia
Stamm Hurter (SH, svp), Finanzdirektorin des Kantons Schaffhausen – der zu eben
diesen elf Kantonen gehört. Auch Hannes Germann (svp, SH) kritisierte die Lex Zürich
und nannte sie einen «Sündenfall». Finanzminister Maurer hingegen verteidigte den
Vorschlag der WAK-SR: «Es macht keinen Sinn, die beste Kuh nicht zu füttern – würde
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ich jetzt als alter Bauer sagen». Der Steuerabzug könne aber nicht für alle Kantone
eingeführt werden, weil der Widerstand dagegen zu gross sei. WAK-SR-Präsident Pirmin
Bischof ergänzte, dass auch andere Kantone den Abzug für Eigenfinanzierung einführen
könnten; sie müssten dazu einfach ihre Gewinnsteuern erhöhen. 

Trotz kritischer Stimmen aus dem ganzen politischen Spektrum blieben
Referendumsdrohungen und Fundamentalopposition gegen den Kompromissvorschlag
mehrheitlich aus. Selbst der Arbeitgeberverband wollte sich als einer der stärksten
Kritiker des Vorschlags nicht festlegen, ob er bei Annahme der Vorlage durch das
Parlament wirklich das Referendum ergreifen würde. Die zurückhaltenden Reaktionen
der meisten Akteure würden verdeutlichen, dass sich alle bewusst seien, dass sehr viel
auf dem Spiel stehe, war die einhellige Meinung in den Medien. Schliesslich habe die
Vorlage wegen des grossen Zeitdrucks gute Erfolgsaussichten: Das «Parlament hat gar
keine Gelegenheit, den Deal zu zerreden», erklärte die «Schweiz am Wochenende». 9

Nachdem der Vorschlag der WAK-SR bereits ausführlich ausserhalb des Parlaments
diskutiert worden war, folgte im Juni 2018 die Ständeratsdebatte zur Steuervorlage 17.
Kommissionspräsident Pirmin Bischof (cvp, SO) stellte dem Rat den
Kommissionsvorschlag detailliert vor und betonte, der Kompromiss sei kein Diktat, auch
nicht für die Schwesterkommission, aber er stelle «im Moment die beste Lösung» dar.
Um diesen Kompromiss zu erarbeiten, habe die Kommission Vertreterinnen und
Vertreter verschiedenster Organisationen und Behörden angehört, darunter Delegierte
der FDK, des Kantons Zürich, des Städte- und des Gemeindeverbands, von
Economiesuisse oder des Gewerkschaftsbundes. Die ESTV und das BSV hätten zudem
auf Verlangen der Kommission 24 Berichte erstellt. Unter anderem war ein Gutachten
des Bundesamtes für Justiz zum Schluss gekommen, die Vorlage sei
«verfassungsrechtlich vertretbar». Bischof betonte, dass der Kompromiss alle
Eckpunkte des Vorschlags der WAK-SR umfasse und nur in seiner Gesamtheit in dieser
Breite getragen werde. Würden Teile davon verändert, sei diese Unterstützung nicht
mehr vollständig gegeben. Abschliessend betonte Bischof, dass die Kommission offen
sei für Alternativvorschläge. 
Im Ratsplenum rief die Vorlage ebenfalls gemischte Gefühle hervor. Die in
«Bundesgesetz über die Steuerreform und die AHV-Finanzierung» (STAF) umgetaufte
Vorlage sei eine «Sternstunde der parlamentarischen Arbeit», lobte Roberto Zanetti
(sp, SO). Viele Ratsmitglieder betonten hingegen ihre Skepsis, einige wurden sogar
richtig deutlich: Thomas Minder (parteilos, SH) sprach von einer «Birchermüesli-
Politik», Alex Kuprecht (svp, SZ) von einem «Sündenfall» und Werner Luginbühl (bdp,
BE) von einem Kauf von Mehrheiten mit Geschenken. Mehrfach wurde das Gutachten
des BJ als politische Gefälligkeit anstelle einer juristischen Einschätzung bezeichnet.
Finanzminister Maurer wurde nicht müde, die Wichtigkeit der SV17, respektive dem
STAF, zu betonen und den Kompromiss zu loben. 
Inhaltlich gab es kaum Streitpunkte, was die NZZ darauf zurückführte, dass die Vorlage
ein politischer Balanceakt sei: Man könne kein Element ändern, ohne das alles
auseinanderbreche. Dennoch wurden drei Änderungsanträge eingebracht. Eine
Minderheit I Zanetti forderte, die minimale Dividendenbesteuerung der Kantone
gemäss dem Vorschlag des Bundesrates auf 70 Prozent zu erhöhen, da die Kantone
diese Regelung erarbeitet hätten und diese bevorzugen würden. Finanzminister Maurer
pflichtete ihm bei und bat den Rat darum, der Minderheit I zu folgen. Gleichzeitig
beantragte eine Minderheit II Föhn dem Ständerat, darauf zu verzichten, den Kantonen
bezüglich Dividendenbesteuerung Vorgaben zu machen, da die Unternehmen gemäss
dem Vorschlag der WAK-SR bereits genügend zur Kasse gebeten würden. Mit 25 zu 14
Stimmen (5 Enthaltungen) und 26 zu 12 Stimmen (6 Enthaltungen) setzte sich der
Kommissionvorschlag gegen die zwei Minderheitsvorschläge durch. Eine Minderheit
Fetz wollte erreichen, dass die Regeln zum Kapitaleinlageprinzip (KEP) auch auf
Nennwertsenkungen angewendet werden und dass Gratisaktien und
Gratisnennwerterhöhungen unterbunden werden. Anita Fetz (sp, BS) bat um
Zustimmung zu ihrem Minderheitsantrag, damit die bei der Unternehmenssteuerreform
II gemachten Fehler korrigiert werden könnten. Mit 30 zu 11 Stimmen (bei 2
Enthaltungen) sprach sich der Ständerat gegen eine solche Änderung aus. Unverändert
wurde der Kommissionsvorschlag somit an den Zweitrat weitergereicht. 10
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Im Juni 2018 erklärte das EFD in einer Medienmitteilung, dass die bisherigen Angaben
zur Höhe der von der Heiratsstrafe betroffenen Zweiverdienerehepaaren falsch
gewesen seien: Bisher sei man von 80'000 betroffenen Zweiverdienerehepaaren
ausgegangen, habe dabei aber die entsprechenden Ehepaare mit Kindern vergessen
mitzuzählen. Durch Einschluss dieser Gruppe erhöht sich die Zahl auf 454'000
Ehepaare; kombiniert mit den zuvor korrekt berechneten 250‘000 betroffenen
Rentnerehepaaren zahlen folglich insgesamt 704'000 Ehepaare mehr Steuern als
Konkubinatspaare. 
Die ursprünglich kommunizierte Zahl von 80'000 hatte unter anderem auch als
Informationsgrundlage zur Volksinitiative «Für Ehe und Familie – gegen die
Heiratsstrafe» gedient, die 2016 mit 49.2 Prozent Ja-Stimmen nur knapp gescheitert
war. Entsprechend reichte die CVP als Initiantin des Anliegens nur wenige Tage nach
Bekanntwerden der korrekten Zahlen in acht Kantonen Abstimmungsbeschwerden ein
und zog diese nach Nichteintretensentscheiden in den Kantonen ans Bundesgericht
weiter.
In den Medien wurde in der Folge spekuliert, ob das Bundesgericht den Beschwerden
stattgeben werde und ob die Abstimmung allenfalls gar wiederholt werden könnte, was
in der Schweizer Geschichte der direkten Demokratie einmalig wäre. Die Medien zogen
Parallelen zur Abstimmung über die Unternehmenssteuerreform II aus dem Jahr 2008,
die mit 49.5 Prozent Ja-Stimmen knapp angenommen worden war und zu deutlich
grösseren Steuerausfällen geführt hatte, als angekündigt worden war. Obwohl das
Bundesgericht den Klägern damals recht gab und den Bundesrat rügte, lehnte es eine
Wiederholung der Abstimmung ab, da sich die Unternehmen bereits auf die neue
Rechtslage eingestellt hätten und die Rechtssicherheit vorgehe. Da es aber bei der
Initiative gegen die Heiratsstrafe nicht zu einer Änderung gekommen sei, liege die
Situation hier anders, spekulierten die Medien: Die Abstimmung könne wiederholt
werden, ohne zum Beispiel das laufende Projekt des Bundesrates zur Abschaffung der
Heiratsstrafe zu gefährden, erklärte zum Beispiel der Tagesanzeiger. Anders sehe es
hingegen für die von den Grünliberalen eingereichte parlamentarische Initiative Ehe für
alle aus, betonte dieselbe Zeitung weiter. Bei einer allfälligen Annahme der Initiative
gegen die Heiratsstrafe würde deren Definition der Ehe als Verbindung zwischen Mann
und Frau mit der vom Geschlecht unabhängigen, «gesetzlich geregelten
Lebensgemeinschaft», wie sie die parlamentarische Initiative auf Verfassungsstufe
festschreiben möchte, kollidieren. 
Darüber hinaus wurde die Frage diskutiert, wieso es einer neuerlichen Abstimmung
bedürfe, wenn doch der Bundesrat bereits eine Vorlage zur Abschaffung der
Heiratsstrafe präsentiert habe. Pirmin Bischof (cvp, SO) entgegnete diesbezüglich, dass
eine Annahme des Vorstosses im Parlament nicht gesichert sei und zudem nicht klar
sei, ob die Abschaffung der Heiratsstrafe ihm Sinne der CVP – also durch ein Splitting –
erfolge. 
In der Folge sistierte die WAK-SR die Beratung des bundesrätlichen Vorschlags zur
Abschaffung der Heiratsstrafe, bis der Bundesrat Rechenschaft über die Fehler
abgelegt und korrekte Zahlen vorgelegt habe. Bis dahin sollte auch das Urteil des
Bundesgerichts vorliegen, erklärte die Kommission. 11
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Im Juni 2018 hatte die WAK-SR die Motion Jauslin (fdp, AG) zur Harmonisierung der
Zinsen bei Bundessteuererlassen beraten und dabei mit 10 zu 0 Stimmen (bei 2
Enthaltungen) einen Änderungsantrag gestellt. In der Ständeratsdebatte führte Pirmin
Bischof (cvp, SO) die Position der Kommission aus. Er verwies dabei auf die Kritik des
Bundesrates, wonach eine Koppelung der Zinsen an marktkonforme Referenzzinssätze
dazu führen würde, dass Steuerschulden zukünftig letzte Priorität erhielten.
Entsprechend schlug die Kommission vor, den Bezug zum Referenzzinssatz aus dem
Motionstext zu streichen. Der Bundesrat sollte bei Annahme der Motion folglich einzig
dazu aufgefordert werden, allgemeingültige Verzugs- und Vergütungszinsen festzulegen.
Diese müssten nicht unbedingt gleich hoch sein, da Verzugszinsen weiterhin Anreize
zum rechtzeitigen Begleichen der Steuern beinhalten, Vergütungszinsen umgekehrt
keine gewinnbringenden Anlagen darstellen sollten. Finanzminister Maurer verwies auf
die in der Zwischenzeit angenommene parlamentarische Initiatitve Regazzi (cvp, TI), die
in eine ähnliche Richtung gehe und in deren Zusammenhang man auch die Motion
Jauslin angehen könne. Ohne Gegenantrag aus der Kommission nahm der Ständerat die
abgeänderte Motion Jauslin stillschweigend an. 12
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In der Herbstsession 2018 folgte der Ständerat seiner WAK-SR und lehnte die Motion
Schneeberger (fdp, BL) zur Verwirkung der Rückerstattung bei der
Verrechnungssteuer stillschweigend ab. Im Rahmen der Revision des
Verrechnungssteuergesetzes sei die Motion bereits umgesetzt worden, hatte
Kommissionssprecher Bischof (cvp, SO) dem Rat zuvor erklärt. 13
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In der Herbstsession 2018 beschäftigte sich der Ständerat mit der Revision des
Verrechnungssteuergesetzes, insbesondere mit den drei vom Nationalrat gegenüber
der bundesrätlichen Botschaft geschaffenen Änderungen. Beim «Kernstück der
Revision», wie es Kommissionssprecher Bischof (cvp, SO) ausdrückte, hatte sich die
WAK-SR mit 9 zu 3 Stimmen auf die Seite des Nationalrats geschlagen: Nachmeldungen
sollen nicht nur bis zum Ende der Einsprachefrist zur Veranlagung möglich sein,
sondern auch, solange Veranlagungs- oder Nachsteuerverfahren noch nicht
rechtskräftig abgeschlossen sind, die Veranlagung also noch hängig ist. Diese
Möglichkeit gelte aber nicht endlos, erklärte Bischof dem Rat: Bereits mit der
bisherigen Rechtsetzung sei eine Rahmenfrist von 3 Jahren im Regelfall vorgesehen.
Finanzminister Maurer erachtete diese Änderung als problematisch: Die
Steuerpflichtigen hätten die Pflicht, die Veranlagung zu prüfen, wodurch fahrlässig
verursachte falsche Angaben bereits entdeckt werden sollten. Liesse man den
Steuerpflichtigen aber so viel Spielraum, wie es der Nationalrat und die Kommission
beabsichtigten, würden es einige Personen womöglich «darauf ankommen lassen».
Dann könnten sie die Rückerstattungen der Verrechnungssteuer bei einer allfälligen
Verfahrenseröffnung «in letzter Minute» noch geltend machen und dies als Fehler oder
Unterlassung deklarieren. Auch eine Minderheit Levrat (sp, FR) sprach sich für die
Regierungsvorlage aus. Das Argument der Befürworter der nationalrätlichen Lösung,
wonach die Regelung nur für Fahrlässigkeit, nicht aber für Betrugsabsichten gelte, liess
Levrat nicht gelten: Solche Betrugsabsicht könnten kaum je nachgewiesen werden,
argumentierte er. Trotz dieser Einwände folgte der Ständerat der Mehrheit seiner
Kommission mit 30 zu 13 Stimmen. 
Ein weiterer Streitpunkt betraf das Inkrafttreten des neuen Gesetzes. Aufgrund
verfassungsrechtlicher Bedenken und Unsicherheit darüber, ob eine generelle
Rückwirkung bis zum 1. Januar 2014 – wie sie der Nationalrat beschlossen hatte – auch
für rechtskräftig abgeschlossene Fälle gelten würde, reichte eine Minderheit um Martin
Schmid (fdp, GR) einen Alternativvorschlag ein: Eine Rückwirkung soll dann möglich
sein, wenn «über den Anspruch auf Rückerstattung der Verrechnungssteuer noch nicht
rechtskräftig entschieden worden ist.» Diesem Minderheitsantrag folgte der Ständerat
mit 24 zu 18 Stimmen (bei 1 Enthaltung). Zudem nahm die kleine Kammer einen
Änderungsantrag der Kommission bezüglich der Meldefrist für Gewinne aus Geldspielen
an, da diesbezüglich eine Inkongruenz zum Geldspielgesetz bestanden hatte. In der
Gesamtabstimmung stimmte die Ständekammer der Revision des
Verrechnungssteuergesetzes mit 30 Stimmen bei 11 Enthaltungen zu. 

Noch in der Herbstsession 2018 bereinigten die Räte die Verrechnungssteuerrevision.
Ohne grosse Diskussionen folgte der Nationalrat der kleinen Kammer in allen restlichen
Differenzen und stimmte der Vorlage stillschweigend zu. Mit 38 zu 1 Stimmen (bei 6
Enthaltungen) und 137 zu 55 Stimmen (bei 1 Enthaltung) nahmen die beiden Räte die
Revision in den Schlussabstimmungen an, im Nationalrat sprachen sich die Fraktionen
der SP und der Grünen geschlossen gegen die Vorlage aus. 14
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Noch in der Herbstsession 2018 bereinigten die Räte den AHV-Steuer-Deal. Die WAK-
SR beantragte der kleinen Kammer, alle Änderungen des Nationalrats anzunehmen.
Bezüglich des Kapitaleinlageprinzips (KEP) hatte die WAK-NR über den Sommer
zahlreiche Abklärungen getroffen, um die der Ständerat gebeten hatte, und nun
entsprechende formelle Verbesserungen vorgenommen. Auch die beiden inhaltlichen
Änderungen zum KEP hiess die ständerätliche Kommission gut und der Ständerat
akzeptierte sie stillschweigend. Umstrittener war hingegen die Änderung des
Nationalrats bezüglich der Gemeinden. Auch hier sehe die WAK-SR keine
Schwierigkeiten, zumal den einzelnen Gemeinden daraus kein Rechtsanspruch
entstehe, erklärte Pirmin Bischof (cvp, SO). Gemäss Bundesrat Maurer habe die
entsprechende Formulierung bei den Kantonsvertreterinnen und -vertretern zudem
«nicht viel mehr als ein Achselzucken» ausgelöst. Der Finanzminister erwartete daher
diesbezüglich keinen Widerstand von den Kantonen. Einige Ständeräte erachteten die
Formulierung jedoch als problematisch. Sie kritisierten insbesondere den Eingriff in die
Organisationsfreiheit der Kantone heftig. Einen Antrag Eberle (svp, TG) auf Streichung
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beider Versionen – die Auswirkungen des Gesetzes auf die Gemeinden sollten also
weder berücksichtigt, noch abgegolten werden – lehnte der Ständerat jedoch mit 30 zu
12 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) ab und nahm die Vorlage stillschweigend an. 
Bevor das Bundesgesetz über die Steuerreform und die AHV-Finanzierung (STAF)
jedoch reif war für die Schlussabstimmungen, mussten noch einige Änderungswünsche
der Redaktionskommission behandelt werden. Die beiden Räte akzeptierten diese
stillschweigend und brachten die Vorlage anschliessend mit 112 zu 67 Stimmen (bei 11
Enthaltungen) respektive 39 zu 4 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) unter Dach und Fach.

Bereits zu diesem Zeitpunkt waren sich die Kommentatoren in den Medien einig, dass
das Volk 2019 sehr wahrscheinlich über das STAF abstimmen wird. Die Jungparteien der
Grünen und der Grünliberalen hatten zu diesem Zeitpunkt bereits angekündigt, das
Referendum ergreifen zu wollen. Widerstand gegen die Vorlage hatten unter anderem
auch Westschweizer Gewerkschaften, Grüne und Jungsozialisten angekündigt. Unklar
waren noch die Haltungen der SP und der Gewerkschaften, die in ausserordentlichen
Delegiertenversammlungen gefasst werden sollten. Hingegen betonten Vertreter der
SVP mehrfach, dass die Partei das Referendum nicht ergreifen, jedoch vermutlich die
Nein-Parole zum Gesetz ausgeben werde. 15

Im August 2018 legte der Bundesrat dem Parlament das am 7. Juni 2017 unterzeichnete
multilaterale Übereinkommen zur Umsetzung steuerabkommensbezogener
Massnahmen zur Verhinderung der Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung zur
Genehmigung vor. Hintergrund des Übereinkommens ist der Wunsch nach Bekämpfung
der ungerechtfertigten Steuervermeidungen multinationaler Unternehmen. Im Rahmen
dieser Arbeiten durch die OECD – dem sogenannten BEPS-Projekt («Base Erosion and
Profit Shifting») – wurden Vorschläge für Anpassungen der
Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) ausgearbeitet, was wiederum Arbeiten an einem
multilateralen Instrument zur effizienteren Änderung bilateraler
Doppelbesteuerungsabkommen nach sich zog. Im November 2016 legte eine Ad-Hoc-
Gruppe bestehend aus über 100 Staaten, darunter auch die Schweiz, das
entsprechende multilaterale Abkommen vor. Damit sollen insbesondere
Mindeststandards gegen Abkommensmissbrauch und für die Streitbeilegung eingeführt
werden. Diese entsprächen gemäss der Botschaft des Bundesrates bereits der Praxis
der Schweiz. Zukünftig würde deren Einhaltung zusätzlich durch vom «Forum on
Harmful Tax Practices» (FHTP) durchgeführte Peer-Reviews überprüft. Bezüglich der
übrigen Bestimmungen des Übereinkommens können Vorbehalte vorgebracht werden,
wovon die Schweiz auch Gebrauch machte. 

Im Ständerat, der die Genehmigung des Übereinkommens in der Wintersession 2018
behandelte, stiess die Vorlage auf deutlich weniger Widerstand als die erste
multilaterale Vereinbarung im Rahmen des BEPS. Kommissionssprecher Bischof (cvp,
SO) verwies nochmals auf die Vorbehalte, welche die Schweiz angebracht hatte. Als
Kern der Vorlage machte er die zukünftige Berechtigung des Bundesrates aus,
genehmigte Abkommen auf zusätzliche Staaten auszudehnen. Eine Änderung der
Vorbehalte bedürfte jedoch eines ordentlichen Staatsvertragsverfahrens, betonte er.
Auch Finanzminister Maurer lobte den Nutzen der Vorlage: Das Übereinkommen
betreffe 14 Doppelbesteuerungsabkommen der Schweiz, die dadurch auf den neusten
Stand gebracht würden – ohne dass jedoch neue Standards geschaffen würden. Mit 33
zu 1 Stimmen bei 3 Enthaltungen genehmigte der Ständerat das Übereinkommen. 16
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Im August 2019 setzte sich die WAK-SR mit dem Bundesgesetz über die direkte
Bundessteuer bezüglich einer ausgewogenen Paar- und Familienbesteuerung
auseinander und zeigte sich mit der bundesrätlichen Botschaft mehrheitlich
einverstanden: Eintreten war unbestritten und die Kommission nahm die Vorlage mit
nur einer Änderung – die Kommission will den Elterntarif nicht abschaffen – mit 8 zu 4
Stimmen (bei 1 Enthaltung) an. Dennoch war die Behandlung der Vorlage keinesfalls so
einhellig, wie diese Resultate vermuten lassen: Die Kommission lehnte äusserst knapp,
mit 6:6 Stimmen und Stichentscheid des Präsidenten, zwei Rückweisungsanträge an
den Bundesrat zur Schaffung von alternativen Besteuerungsmodellen respektive einer
zivilstandsneutralen Ausgestaltung des Gesetzes ab. Ähnlich knapp sprach sie sich auch
gegen Minderheitsanträge auf die Streichung des Zweiverdienerabzugs, des
Einverdienerabzugs sowie des Verheiratetenabzugs aus. 

Die entsprechenden Minderheitsanträge versprachen Spannung in die Behandlung
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durch den Ständerat in der Herbstsession 2019 zu bringen. Eine Minderheit Hefti (fdp,
GL) wollte den Bundesrat beauftragen, auf die Individualbesteuerung oder andere
alternative Steuermodelle zu setzen, während eine Minderheit Caroni (fdp, AR) auch
Paaren im qualifizierten Konkubinat die Möglichkeit geben wollte, die Steuern alternativ
berechnen zu lassen. Kommissionssprecher Bischof (cvp, SO) fasste die neuere
Vorgeschichte dieses Geschäfts zusammen und verwies darauf, dass diese Vorlage
allenfalls als faktischer Gegenvorschlag zur Volksinitiative der CVP, nicht aber als
tatsächlicher, indirekter Gegenvorschlag verstanden werden könne. Die Frist für eine
allfällige erneute Abstimmung, die der Bundesrat auf den 27. September 2020 gesetzt
habe, könne bei einer Verbindung der Initiative mit dieser aktuellen Vorlage und im
Falle der Rückweisung Letzterer an den Bundesrat nicht eingehalten werden. 
In der Folge legte Thomas Hefti seinen Minderheitsantrag dar. Er erklärte, dass der
administrative Mehraufwand durch den sogenannten «Mehrfachtarif mit alternativer
Steuerberechnung» vermutlich deutlich grösser sei, als der Bundesrat jetzt anerkenne,
und dass die Zuordnung der Einkommen, zum Beispiel bei Ehepartnern mit einem
gemeinsamen Geschäft, vermutlich nicht immer so einfach sei. Zudem habe dieser
Vorschlag zahlreiche Probleme zur Folge, die ihrerseits neue Lösungen und Probleme
nach sich zögen. Dies alles könne umgangen werden, wenn man stattdessen auf die im
Kanton Waadt bereits bewährte Individualbesteuerung setze. Andrea Caroni verwies in
der Folge und in Bezug zu seinem Minderheitsantrag darauf, dass es eben nicht nur die
Heiratsstrafe gebe, sondern diese auf Kantonsebene durch verschiedene Boni
aufgehoben würde und es auch einen Heiratsbonus sowie eine Konkubinatsstrafe gebe.
Die aktuelle Vorlage wolle nun wieder eine Bevorzugung eines Zivilstandes schaffen –
Ehepaare würden neu im schlimmsten Fall gleich behandelt wie Konkubinatspaare, aber
allenfalls besser gestellt. Zudem würden diejenigen Instrumente, die zur Milderung der
Heiratsstrafe geschaffen worden seien, konkret also der Verheiratetentarif, der
Zweiverdienerabzug, und neu auch der Einverdienerabzug, beibehalten und die
Verheirateten so sogar noch stärker bevorzugt. «Das wären dann also ein Fünfer, ein
Weggli und ungefähr drei Bäckersfrauen dazu», kritisierte er. Man solle es daher den
Konkubinatspaaren ermöglichen, dieselben Vorteile zu geniessen wie die Verheirateten.

Die folgenden Wortmeldungen verdeutlichten den Graben im Rat: Unterstützung erhielt
der Antrag Hefti von linker Seite; Anita Fetz (sp, BS), Christian Levrat (sp, FR) und Paul
Rechsteiner (sp, SG) meldeten sich unterstützend zu Wort. Konrad Graber (cvp, LU)
hingegen nannte den Minderheitsantrag Hefti aufgrund seiner Wirkung «ein Spielen auf
Zeit», da es im Rat zwei ungefähr gleich starke Lager für die Individualbesteuerung und
für ein Splitting gebe, wie es Hans-Rudolf Merz in seiner Zeit als Finanzminister einmal
formuliert habe. Eine Rückweisung an den Bundesrat habe folglich eine Verzögerung
um zwei bis drei Jahre zur Folge, anschliessend sei man aber noch immer nicht klüger.
Deshalb solle man diese mit der Verfassung konforme Vorlage, wie sie heute auf dem
Tisch liege, beraten und ihr zustimmen. Mit diesem Fazit zeigten sich Mitglieder der
CVP, der SVP und teilweise der FDP sowie Finanzminister Maurer einverstanden.
Nach zahlreichen Hinweisen verschiedener Sprecher darauf, dass dieses Problem seit
35 Jahren auf eine Lösung warte, sprach sich der Rat ohne Gegenantrag für Eintreten
aus. Mit 25 zu 18 Stimmen stimmte der Ständerat in der Folge jedoch für den
Minderheitsantrag Hefti und somit für eine Rückweisung an den Bundesrat sowie für
eine umfassende Neubehandlung durch Letzteren, worauf Andrea Caroni seinen
Minderheitsantrag zurückzog. 17

Rund zwei Monate nachdem das Bundesgericht die Abstimmung über die Initiative der
CVP gegen die Heiratsstrafe annulliert hatte, reichten CVP-Präsident Gerhard Pfister
(cvp, ZG) im Nationalrat und Pirmin Bischof (cvp, SO) im Ständerat zwei gleichlautende
Motionen für eine Neubehandlung der Volksinitiative «für Ehe und Familie – gegen die
Heiratsstrafe» im Parlament ein. Darin forderten sie den Bundesrat auf, dem
Parlament die Möglichkeit zu geben, sich noch einmal unter Vorlage der korrekten
Zahlen eine Meinung zur Initiative bilden zu können, und entsprechend den
Bundesbeschluss über die Entscheidung des Parlaments vom Juni 2015 per sofort
aufzuheben. Denn nicht nur das Schweizer Volk, auch das Schweizer Parlament habe
auf der Basis von falschen Zahlen entschieden. Der Bundesrat solle dem Parlament nun
eine neue Botschaft zur Volksinitiative oder eine Zusatzbotschaft zu einem relevanten,
im Parlament hängigen Geschäft unterbreiten. 
Der Bundesrat erklärte, dass der entsprechende Bundesbeschluss nicht Teil des
Bundesgerichtsurteils gewesen und somit weiterhin gültig sei und er – oder auch das
Bundesgericht – nicht die Kompetenz hätten, diesen Beschluss zu ändern oder
aufzuheben. Durch eine Zusatzbotschaft zum im Parlament hängigen «Bundesgesetz
über die direkte Bundessteuer für eine (ausgewogene Paar- und Familienbesteuerung)»
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erhalte das Parlament aber die Möglichkeit, das Anliegen der Volksinitiative nochmals
inhaltlich zu beraten. 
Da er sein Anliegen durch die Zusatzbotschaft erfüllt sah, zog Pirmin Bischof seine
Motion Anfang September 2019 zurück. Diskussionslos lehnte der Nationalrat in der
Herbstsession 2019 auch die Motion Pfister ab. 18

In jeweils vier Sitzungen bereinigten National- und Ständerat das Bundesratsgeschäft
über die steuerliche Berücksichtigung der Kinderdrittbetreuungskosten. Die beiden
Räte konnten sich in der Frage, ob der Kinderabzug bei den direkten Bundessteuern
pro minderjährigem oder in schulischer Ausbildung stehendem Kind von CHF 6'500 auf
CHF 10'000 erhöht werden soll, bis zum Ende des Differenzbereinigungsverfahrens
nicht einigen: Der Nationalrat befürwortete die entsprechende Erhöhung, wobei die
Zustimmung zwischen den Behandlungen von 98 zu 90 Stimmen (bei 3 Enthaltungen)
auf 126 zu 67 Stimmen (bei 1 Enthaltung) stieg. Die FDP-Liberale-Fraktion hatte
dazwischen vom gegnerischen ins Befürworterlager des erhöhten Abzugs gewechselt.
Beat Walti (fdp, ZH) erklärte, man könne zu diesem Punkt stehen, da er als Konter gegen
einen Abzug von CHF 25'000 für alle Familien ohne Erwerbserfordernis ins Gesetz
aufgenommen worden sei. Im Grundsatz sei es auch nicht falsch, die Familien
steuerlich zu entlasten. Die SP-, die Grüne und die GLP-Fraktion lehnten die
Änderungen bis zum Schluss ab. Sie komme vor allem Familien mit hohen Einkommen
zugute, kritisierte zum Beispiel Prisca Birrer-Heimo (sp, LU). Zudem schränke sie den
Handlungsspielraum für Massnahmen ein, die wirkungsvoller und effizienter wären,
legte Kathrin Bertschy (glp, BE) das Hauptargument für die grünliberale Ablehnung dar. 
Diese Argumente dominierten auch das Differenzbereinigungsverfahren im Ständerat.
Kurz vor dessen erster Behandlung des Geschäfts hatte die WAK-SR gemäss ihrem
Sprecher Pirmin Bischof (cvp, SO) ihre Position geändert: Da das Bundesratsgeschäft
zur Abschaffung der Heiratsstrafe kurz zuvor an die Kommission zurückgewiesen
worden sei, wodurch man zwar einerseits Geld spare, aber andererseits die Ehepaare
vorerst nicht unterstützen könne, wolle man wenigstens die Kinderzulagen erhöhen.
Der Ständerat sprach sich jedoch mit 22 zu 21 Stimmen und mit 23 zu 20 Stimmen
zweimal für Minderheitsanträge auf Festhalten aus. Die folglich notwendig gewordene
Einigungskonferenz empfahl die Position des Nationalrats mit 19 zu 7 Stimmen zur
Annahme, eine Minderheit Birrer-Heimo sprach sich für die Abschreibung der
gesamten Vorlage in dieser Form aus. Ihr Antrag war jedoch im Nationalrat wie erwartet
chancenlos: Mit 124 zu 55 Stimmen (bei 4 Enthaltungen) stimmte die grosse Kammer der
Vorlage erneut zu. Im Ständerat stellte Paul Rechsteiner (sp, SG) einen Ordnungsantrag
auf Rückweisung an die Kommission als Alternative zum Abschreibungsantrag. Die
Kommission solle die «finanziellen und verteilungspolitischen Folgen auch im
Quervergleich der Steuervorlagen unter Einbezug der Kantone» abklären;
Finanzminister Maurer versprach eine Auslegeordnung bis zur Wintersession. Der
Ständerat lehnte jedoch den Ordnungsantrag mit 23 zu 15 Stimmen (bei 3 Enthaltungen)
ab und stimmte schliesslich dem Antrag der Einigungskonferenz mit 21 zu 20 Stimmen
(bei 2 Enthaltungen) äusserst knapp zu. Somit setzte sich der Nationalrat mit seiner
Version durch. Die Schlussabstimmungen waren nur noch Formsache, mit denselben
Allianzen wie zuvor nahmen der Nationalrat die Vorlage mit 132 zu 62 Stimmen (bei 3
Enthaltungen) und der Ständerat mit 25 zu 17 Stimmen (bei 3 Enthaltungen) an. Damit
war das Geschäft jedoch noch nicht vom Tisch: SP-Fraktionschef Nordmann (sp, VD)
kündigte noch vor der Schlussabstimmung an, dass seine Partei ein weiteres Mal das
Referendum «gegen eine verfehlte steuerpolitische Vorlage» ergreifen werde. 19
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Nach seiner Rückweisung des Bundesgesetzes über die steuerliche Behandlung
finanzieller Sanktionen an die Kommission in der Frühjahrssession 2019 behandelte der
Ständerat das entsprechende Gesetz in der Wintersession desselben Jahres erneut.
Offen sei nur noch eine – jedoch eine gewichtige – Differenz, betonte
Kommissionssprecher Bischof (cvp, SO). Diesbezüglich habe die Kommissionsmehrheit
entschieden, die zuvor vom Ständerat als unklar kritisierte Klausel zum guten Glauben
zu präzisieren. So wolle die Kommissionsmehrheit Bussen weiterhin in zwei
Ausnahmefällen für abzugsfähig erklären, nämlich wenn der Ordre-public-Vorbehalt
verletzt sei oder wenn das Unternehmen glaubhaft darlegen könne, dass es «alles
Zumutbare unternommen hat, um sich [nach ausländischem Recht] rechtskonform zu
verhalten». Ob dies der Fall gewesen sei, müsse das Unternehmen in einem
Steuerverfahren und, wenn die Steuerbehörde dies bestreite, in einem Nachverfahren
darlegen. Die Beweislast läge somit beim steuerpflichtigen Unternehmen, sie müsse
aber keinen Vollbeweis erbringen; eine Glaubhaftmachung genüge. Eine Minderheit

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 03.12.2019
ANJA HEIDELBERGER

01.01.90 - 01.01.20 30ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Hefti (fdp, GL) hielt eine Präzisierung des Begriffs für unnötig und beantragte die
vorherige Formulierung zur Annahme. Kurz vor der Abstimmung zog Thomas Hefti
jedoch seinen Antrag zurück. Die zweite Minderheit Levrat (sp, FR) beantragte, dem
Bundesrat zu folgen und auf eine Abzugsfähigkeit zu verzichten. Letzterem Antrag
pflichtete auch Finanzminister Maurer bei, der auf eine grössere Rechtssicherheit beim
bundesrätlichen Vorschlag und auf mögliche Vollzugsprobleme beim Mehrheitsantrag
hinwies. 
Mit 26 zu 14 Stimmen sprach sich der Ständerat für den Mehrheitsantrag und die neue
Formulierung der Kommission aus. 20
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